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Bernd Hildenbrand                        Schweinfurt, den 25.10.2000
Geiersbergstraße 2
97422 Schweinfurt

    An die
    REGIERUNG VON UNTERFRANKEN
    z.Hd. Hr. Gerbig

    Peterplatz 9

    97070 Würzburg

Az.: 820-8741.11-17/98

Widerspruch gegen den Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Schweinfurt vom
05.10.1998.

Sehr geehrter Herr Gerbig,

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 28.09.2000 möchte ich Ihnen mitteilen, daß ich meinen
Widerspruch vom 26.10.1998 nicht zurücknehme, sondern nachfolgend zusätzlich begründe.

Sie haben sich in Ihrem Schreiben ausschließlich auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Würz-
burg vom 10. Februar 2000 (W 2 K 98.986) berufen, mit dem meine Klage gegen den Grundbe-
sitzabgabenbescheid der Stadt Schweinfurt vom 14.01.1997 abgewiesen wurde.

Da der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit seinem Urteil vom 02. März 2000 (Az.: 4 N
99.68) - in einigen vergleichbaren Punkten meiner Klage - zu einem völlig anders lautenden Ur-
teilstenor als das Verwaltungsgericht Würzburg gekommen ist, muß durch dieses Urteil vom
VGH die Sachlage in mehreren Aspekten komplett neu bewertet werden.

Aus diesem Grund werden meine bisherigen Einwände gegen die Gebührensatzung bezüglich der
Berechnung des Gebührenmaßstabes nochmals präzisiert bzw. ergänzt.
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1. Das Verwaltungsgericht Würzburg vertrat bisher die Auffassung, daß die Höhe der Verbren-
nungskosten der GKS GmbH, die von der Stadt Schweinfurt im Rahmen der Abfallentsorgung zu
entrichten sind und in die Müllgebührenkalkulation einfließen, alleine der innerbetrieblichen Kal-
kulation der GKS GmbH überlassen sei, und die bezahlten Verbrennungskosten bei der Gebüh-
renkalkulation der Stadt Schweinfurt somit uneingeschränkt ansatzfähig seien.

Dieser Auffassung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit seinem Urteil vom 02. März
2000 ganz klar widersprochen.

Die den entsorgungspflichtigen Körperschaften eingeräumte Möglichkeit, Dritte – hier die GKS
GmbH – mit der Behandlung und Lagerung von Abfällen zu beauftragen, bedeutet nicht, daß die
dadurch entstehenden Kosten ohne Rücksicht auf ihre Höhe ansatzfähig sind (BVerwG v.
1.10.1997 – 8 B 209/97;  v. 22.12.1999 – 11 B 53.99). Welche privatrechtlichen Entgelte in die
Gebührenkalkulation eingestellt werden dürfen, beantwortet sich nach dem Kostenbegriff der
Regelung in Art. 8 Abs. 2 KAG (vgl. BVerwG v. 10.1.1997 8 B 209/97; BVerwG  NVwZ RR
1999,336; FSt. 3/1987 S. 95).

Das Gebührenaufkommen soll die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Ko-
sten decken (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG). Sind die Schuldner zur Benutzung verplichtet, wie bei
der öffentlichen Einrichtung Abfallbeseitigung, so soll das Aufkommen die Kosten nach Satz 1
nicht übersteigen (Art. 8 Abs. 2 Satz 2 KAG – Kostenüberdeckungsverbot). Bei der Kostener-
mittlung im betriebswirtschaftlichen Sinn (Art. 8 Abs. 2 Satz 3 KAG) muß im Gegensatz zu den
vor dem Inkrafttreten des Kommunalabgabengesetzes häufig angewandten kameralistischen (fi-
nanzwirtschaftlichen) Methoden zwischen betriebsbedingten und betriebsfremden Ausgaben un-
terschieden werden (Schieder/Happ, Bayer. Kommunalabgabengesetze, Stand: Dezember 1996,
Erläuterung 5.1 zu Art. 8). Betriebsbedingte ansatzfähige Kosten sind nur solche, die für die von
der öffentlichen Einrichtung der Kommune, hier der Abfallentsorgung, erbrachten Leistungen
anfallen (VGH Bad.-Württ., GK 16/1998 = ZKF 1998, 135; Ecker, Kommunalabgaben in Bayern,
Stand: Oktober 1999, Teil 5.4.2). Dazu zählen auch Ausgaben, die die Kommunen für Fremdlei-
stungen zu machen haben, soweit sie zur Leistungserstellung der öffentlichen Einrichtung ange-
fallen sind (vgl. VGH Baden-Württemberg v. 13.5.1997 NVwZ-RR 1998,208 Leitsatz; OVG Lü-
neburg v. 29.3.1995 Az 9 L 4417/94; Schieder/Happ, Erläuterung 5.2 zu Art.8).

Ausgehend von diesen Grundsätzen übersteigen die in die Gebührenkalkulation eingestellten
Verbrennungsgebühren die ansatzfähigen Kosten aus folgenden Gründen:

1.a):

In den von der GKS GmbH in Rechnung gestellten Verbrennungskosten sind auch Zinsen für
Darlehen enthalten (aus Gesamtzinsen von 1994 – 1999 in Höhe von 106.809.072 DM, vgl. An-
lage „Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten“), mit denen die Gebührenzahler anteilmäßig
durch den Ansatz in der Gebührenkalkulation belastet werden. Die Berücksichtigung der Fremd-
zinsen widerspricht dem Kostenbegriff nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG (vgl. z.B. Bauer/Hub,
Kommunale Abgaben in Bayern, 1. Aufl. 1983, S. 309). Dieser erfaßt den bei einer öffentlichen
Einrichtung entstehenden Verzehr an Gütern und Dienstleistungen. Die unmittelbaren Ausgaben
für die Herstellung und Anschaffung von Anlagen der öffentlichen Einrichtung, wie Darlehens-
zinsen, werden dagegen nach der Regelung in Art. 8 Abs. 3 Satz 1 KAG grundsätzlich erst über
die Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) zu ansetzbaren
Kosten im betriebswirtschaftlichen Sinn. Anstelle der Darlehenszinsen kann eine angemessene
Verzinsung des Anlagekapitals gebührenerhöhend in Ansatz gebracht werden (vgl. Bauer/Hub, S.
309; Ecker, Anm. 5.4.6; Schieder/Happ, Anm. 5.1 zu Art. 8).
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Diese Grundsätze sind von der entsorgungspflichtigen Körperschaft auch dann zu berücksichti-
gen, wenn sie sich zur Erfüllung der Entsorgungsaufgabe einer gemischtwirtschaftlichen Gesell-
schaft bedient. Ungedeckte Ausgaben des Dritten können auf den Gebührenschuldner nur abge-
wälzt werden, soweit es sich nach dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff um ansatzfähige
Kosten handelt. Bei den Fremdkapitalzinsen ist das, wie ausgeführt wurde, nicht der Fall.

Der fehlerhafte Ansatz könnte möglicher Weise dadurch ausgeglichen werden, daß nach Art. 8
Abs. 3 Satz 1 KAG eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals der GKS GmbH in der Ge-
bührenberechnung anteilig berücksichtigt würde (vgl. BayVGH vom 02.3.2000, 4 N 99.68). An-
lagekapital ist das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Ka-
pital (vgl. auch §§ 12, 87 Nr. 2 Kommunalhaushaltsverordnung – KommHV). Maßgeblich sind
dafür die Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibung, wobei nicht zwi-
schen Eigen- und Fremdkapital zu unterscheiden ist. Die Darlehenszinsen sind dabei nur ein Be-
rechnungsfaktor für die Bestimmung des Satzes der kalkulatorischen Zinsen (vgl. Schieder/Happ,
Anm. 5.4 zu Art. 8).

Legt man der Verzinsung – ohne Berücksichtigung der Abschreibung – etwa die Hälfte der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der Anlage der GKS GmbH (vgl. Nr. 4 der Vollzugsbe-
kanntmachung zu Art. 8 KAG vom 29.7.1974, MABI S. 551) und eine Verzinsung von 6,5 % zu
Grunde, ergäbe sich bei Investitionskosten von ca. 350 Mio. DM ein Zinsansatz von 11.375.000
DM jährlich.

Für den Zeitraum von 1994 bis 1999 ergäbe sich somit die fiktive Zinssumme von 68.250.000
DM. Im Verhältnis zu dieser fiktiven Verzinsung des Anlagekapitals hätte die GKS GmbH mit
dem Ansatz der Fremkapitalzinsen von 106.809.072 DM eine Kostenüberhöhung von 38.559.072
DM bzw. 56,5 % in Ansatz gebracht und die Gebührenschuldner damit anteilig in unzulässiger
Weise belastet.

Hinweis: Da die Bilanzen der GKS GmbH - entgegen der Gesellschafter- und Anlieferungsver-
träg - keine getrennte Aufstellung für die Kostenverteilung (Müllverbrennung und Fernwär-
me/Stromerzeugung) beinhaltet, mußten für die obige Berechnung die Gesamtsummen lt. Bilan-
zen herangezogen werden. Durch den direkt proportionalen Zusammenhang bleibt die Kosten-
überhöhung bei einer anteiligen Aufsplittung im Verhältnis jedoch gleich.

In der innerbetrieblichen Kalkulation der GKS GmbH ist in der Zeit von 1994 bis 1999 neben den
Zinsaufwendungen auch die Abschreibung in Höhe von 139.791.601 DM eingeflossen, die in die
Kalkulation der Verbrennungskosten anteilig eingerechnet wurde.
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1.b):

Die Rechtmäßigkeit der Abschreibung der GKS GmbH in Höhe von jährlich ca. 23 Mio. DM
muß bei der direkten Gegenüberstellung mit einer vergleichbaren Anlage ebenso in Frage gestellt
werden.

In dem Fall der Verbrennungsanlage der AVA GmbH in Augsburg hat das zuständige Finanzamt
die Höhe der Abschreibung im Rahmen einer dort durchgeführten Betriebsprüfung für die Jahre
1992 bis 1995 beanstandet.

Bei dieser Anlage seien jährlich 49.570.142 DM an Abschreibung eingestellt worden, was bei
einem Investitionsvolumen von ca. 805 Mio. DM eine Abschreibung von über 6,1 % ergibt.

Eine derart hohe Abschreibung wurde durch die Finanzbehörden als nicht zulässig festgestellt.
Durch die entsprechende Verringerung der Abschreibungssätze erhöhten sich dort die Betriebser-
gebnisse um ca. 3 Mio. DM pro Jahr. Die verminderte Abschreibung führt jedoch auch zu gerin-
geren Kosten, welche in die Kalkulation der Verbrennungsgebühren eingestellt werden dürfen.

Bei der GKS GmbH ergibt sich in dem Zeitraum von 1994 bis 1999 eine durchschnittliche Ab-
schreibung von 23,3 Mio. DM im Jahr, was bei einem Investitionsvolumen von ca. 350 Mio. DM
eine Abschreibung von über 6,6 % zur Folge hat.

Nachdem ich am 09.10.2000 im Registergericht Schweinfurt eine Einsicht in den Geschäftsbe-
richt 1999 der GKS GmbH nehmen konnte (worauf ich Monate lang wegen Nichtvorlage warten
mußte), war festzustellen, daß die GKS GmbH auch weiterhin mit einer ähnlich hohen Abschrei-
bung im Geschäftsjahr 1999 gerechnet hat.

Die neuen Bilanzzahlen aus dem Geschäftsjahr 1999 wurden daraufhin in meine Kontrollüber-
sicht (siehe Anlage) übernommen und ein entsprechender Ausdruck dem Finanzamt Schweinfurt
am 11.10.2000 vorgelegt. Dabei habe ich meine Bedenken über die unzulässig hohe Abschrei-
bung vorgetragen und auf die Beanstandungen der Finanzbehörden im Fall der AVA GmbH
Augsburg hingewiesen.

Es ist davon auszugehen, daß im Rahmen der nächsten Betriebsprüfung die Rechtmäßigkeit der
Abschreibung der GKS GmbH durch die zuständigen Finanzbehörden überprüft wird. Wenn sich
bei einer Feststellung der Unzulässigkeit der Abschreibung - in der angesetzten Höhe – zunächst
nur eine steuerliche Auswirkung ergibt, was eine Erhöhung der bisherigen Betriebsergebnisse zur
Folge hat, so muß eine geringere Abschreibung jedoch auch bei der Kalkulation der Verbren-
nungsgebühren angesetzt werden.

Bei den Vergleichszahlen zu der AVA GmbH in Augsburg kann bereits jetzt gefolgert werden,
daß auch die Abschreibungshöhe der GKS GmbH beanstandet wird.

Den endgültigen Beweis, ob die bisherige Abschreibungshöhe unzulässig war, werden erst die
Bilanzen der nächsten Jahre offen legen, da sich dann die entsprechende Wertberichtigung in den
Betriebsergebnissen (Erhöhung durch geringere Abschreibung) und eine Steuernachforderung in
Millionenhöhe in den Büchern nachweisen läßt.
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Die Tabelle der Anlage „Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten – Entwicklung des Anlagever-
mögens / Abschreibung und des Zinsaufwandes“ und die zugehörige Grafik lassen aber bereits
jetzt schwere Bedenken aufkommen, ob die gewählte Abschreibungshöhe der technischen Anla-
gen und Maschinen mit den Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes zu vereinbaren ist.

Die GKS GmbH läßt sich auf Kosten der Gebührenzahler in einer möglichst kurzen Zeit das ge-
samte Bauvorhaben finanzieren, was der Verlauf der Verbindlichkeiten und der Zinsaufwendun-
gen deutlich zeigen.

Dazu benutzt die GKS GmbH auch die überhöhte Abschreibung, um mit den sich daraus erge-
benden Steuervorteilen eine möglichst rasche Darlehenstilgung zu erreichen. Das gesteckte Ziel
der GKS GmbH, bis zum Jahre 2009 ein schuldenfreies Objekt zu haben, ist sogar im Geschäfts-
bericht 1999 auf der Seite 21 eindrucksvoll dokumentiert.

Bis dahin haben die Gebührenschuldner durch die überhöhten Verbrennungskosten der GKS
GmbH die Anlage auch weitestgehend finanziert. Danach kann die GKS GmbH der weiteren
Entwicklung auf dem Müllentsorgungsmarkt getrost entgegensehen, da diese dann der stolze Be-
sitzer eines 350 Mio. teuren - aber schuldenfreien - Objektes ist.

Dieses wäre auch durchaus legitim für ein rein privatwirtschaflich geführtes Unternehmen, das
möglichst bald entsprechend hohe Gewinne aus dem eingesetzten Kapital schlagen möchte. Mit
dem Kommunalabgabengesetz sind derartige Praktiken jedoch nicht zu vereinbaren.

Wenn darüber hinaus der GKS GmbH durch überhöhte Abschreibungen noch zusätzliche Steue-
rersparnisse zufließen, bedeutet dieses eine weitere Belastung der Allgemeinheit durch die sich
derzeit ergebenden Steuerausfälle.

Eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Abschreibungshöhe wird in erster Linie aus steuerli-
chen Gründen durch die Betriebsprüfung von seiten der Finanzbehörden möglich sein.

Die Regierung von Unterfranken wird allerdings schon heute dazu aufgefordert, hierzu eine Stel-
lungnahme der GKS GmbH im Vorfeld zu erwirken, da auch die Konsequenzen bezüglich der
Kalkulation der Verbrennungskosten gemäß dem Kommunalabgabengesetz zu prüfen sind.

1.c):

Die Höhe von der GKS GmbH in Rechnung gestellten Verbrennungskosten sind ferner deshalb
unzulässig, da diese nicht auf Basis des Kostendeckungsprinzips ermittelt werden.

Meine bereits im Verfahren W 2 K 98.989 am Verwaltungsgericht Würzburg vorgetragenen Ein-
wände gegen die Kalkulation der Verbrennungskosten wurden vom Verwaltungsgericht nur des-
halb nicht weiter überprüft, da das Gericht die Auffassung vertrat, daß es sich hierbei um eine
rein innerbetriebliche Angelegenheit der GKS GmbH handele.

Mit dem Urteil vom 02. März 2000 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof deutlich gemacht,
daß auch die Kalkulation eines privatrechtlich geführten Dritten, dem sich eine entsorgungs-
pflichtige Körperschaft im Rahmen der ihr obliegenden Aufgaben bedient, den Grundzügen des
Kommunalabgabengesetzes genügen muß. Somit gilt auch für diese Dritten das Kostenüberdek-
kungsverbot.
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Aus diesem Grund ist genau zu prüfen, ob ein kostenverursachender Zusammenhang zwischen
Mitteleinsatz und erbrachter Leistung besteht. Auch die von der GKS GmbH erhobenen Verbren-
nungsgebühren dürfen lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Ko-
sten decken. Dabei ist der Begriff der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen
Kosten darin zu verstehen, daß das Merkmal des Kostenbegriffs der „leistungsbezogene Güter-
verzehr“ ist.

Bei der Überprüfung der GKS Bilanzen nach diesen Gesichtspunkten zeigt sich, daß die GKS
GmbH entgegen dem Kostenüberdeckungsverbot im Bereich der Müllverbrennungsanlage im-
mense Gewinne erwirtschaftet, die sie zur Subventionierung der Defizite in der Fernwärme be-
nutzt.

Dazu nachfolgende Kontrollberechnung:

• Die in der Anlage befindliche Tabelle „Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten –Entwick-
lung der Kosten zur Bestimmung der Verbrennungsgebühren“ zeigt aus den GKS-Bilanzen,
daß in den Jahren 1991-1999 bereits über 9 Mio. DM an Jahresüberschüssen erzielt worden
ist. Da bis zum Jahre 1994 keine thermische Behandlung von Müll erfolgte, sind die Gesamt-
verluste aus den Jahren 1991-1993 in Höhe von über 3 Mio. DM heraus zurechnen, da diese
Verluste eindeutig aus Defiziten in dem Bereich Kohlekraftwerk und Fernwärme entstanden
sind.

• Erst im Jahr 1994 macht sich die Müllverbrennung bemerkbar, was sich auch in dem rasanten
Anstieg der Abschreibungskosten, den Zinsaufwendungen und den gestiegenen Umsatzerlö-
sen widerspiegelt.

• Da ab diesem Zeitpunkt auch plötzlich die Jahresüberschüsse überdimensional angestiegen
sind, besteht zweifelsfrei die berechtigte Annahme, daß die Gewinne in dem Bereich der
Müllverbrennung entstanden sind. Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme ergibt
sich aus der Kontrollrechnung, die nachfolgend noch durchgeführt wird.

• Somit ist davon auszugehen, daß alleine in der Zeit von 1994 – 1999 in dem Bereich der
Müllverbrennung, nach Abzug aller Ausgaben (einschließlich Abschreibung und Zinsen), ein
Überschuß von über 12 Mio. DM erwirtschaftet wurde.

• Im weiteren zeigt die in der Anlage befindliche Grafik „Entwicklung der Kosten im GKS“,
inwieweit ein kostenverursachender Zusammenhang zwischen Mitteleinsatz und Leistungs-
ausstoß besteht. Als Ergebnis kann daraus gefolgert werden:

Ø Der Anstieg des Zinsaufwandes im Jahre 1994 von ca. 11 Mio. DM auf ca. 24 Mio. DM
ist durch die Inbetriebnahme der Müllverbrennungsanlage begründet. Daraus ergibt sich
ein Kostenanteil für die Müllverbrennung von ca. 54%.

Ø Der Anstieg der Abschreibungskosten von ca. 9,6 Mio. DM (1993) auf ca. 18,2 Mio. DM
(1994) und auf ca. 24,2 Mio. DM (1995) ist gleichfalls durch die Inbetriebnahme der
Müllverbrennungsanlage begründet. Daraus ergibt sich ein Kostenanteil für die Müllver-
brennung von ca. 60%.

Ø Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind von ca. 3,4 Mio. DM auf durchschnitt-
lich 11 Mio. DM (1994 – 1999) gestiegen. Somit dürfte der Kostenanteil für die Müllver-
brennung bei ca. 70% für diesen Ausgabenbereich liegen.
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Ø Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur unmerklich gestiegen,
was darauf zurückzuführen ist, daß es sich hauptsächlich um Kosten für Kohle, Wasser
etc. handelt. Der Müllverbrennung sind somit höchstens 10% der Gesamtkosten für diese
Ausgaben anzurechnen.

Ø Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von ca. 1,8 Mio. DM (1991 - 1993) auf
durchschnittlich 4 Mio. DM (1994 – 1999) gestiegen. Somit dürfte der Kostenanteil für
die Müllverbrennung bei ca. 50% für diesen Ausgabenbereich liegen.

Ø Bei der Betrachtung der Personalkosten zeigt sich, daß bereits im Jahr 1992 ein Personal-
stand von 58 Beschäftigten vorlag. Dieser hat sich bis 1999 auf 99 Beschäftigte erhöht.
Auch wenn von den 58 Beschäftigten im Jahr 1992 bereits einige Personen für die spätere
Tätigkeit im Bereich der Müllverbrennung im GKS gearbeitet haben könnten, so besteht
kein Anlaß für Zweifel, daß zumindest 2/3 (also ca. 40 Personen) davon notwendig waren,
den Bereich Kohlekraftwerk, Spitzenkraftwerke, Fernwärmenetz etc. entsprechend abzu-
decken. Selbst bei dieser großzügigen Annahme ergibt es sich von selbst, daß von den
derzeit 96 Beschäftigten allerhöchstens 60 Personen und somit ca. 60% der Müllverbren-
nungsanlage zuzuordnen sind.

Die Unzulässigkeit in der von der GKS angesetzten Verbrennungsgebühr liegt darin, daß die in
der Müllverbrennung anfallenden Gewinne zur Subventionierung der Defizite in der Fernwärme
benutzt werden. Die Tabelle „Nachkalkulation der GKS-Verbrennungskosten“, bei der alle Be-
triebsausgaben in dem Maße eingerechnet sind, wie es sich aus der prozentualen Zuordnung (sie-
he oben) ergibt, zeigt, daß über Jahre hinweg ein viel zu hoher Verbrennungspreis in Rechnung
gestellt wurde.

Aus der durchgeführten Überprüfung ergibt sich, daß in den Jahren von 1994 bis 1999 über 34
Mio. DM zuviel verrechnet wurden, die nach den Grundsätzen des Kommunalabgabenrechts so
nicht hätten angesetzt werden dürfen. Darüber hinaus sind auch die unberechtigt zuviel einge-
nommenen Gewinne bei der nächsten Kalkulation zurückzuerstatten. Auch wenn für die Kalkula-
tion der Verbrennungsgebühr im ersten Schritt eine Prognose zu Grunde liegt, können derartige
Differenzen über mehrere Jahre hinweg nicht gerechtfertigt werden, zumal auch für diesen Be-
reich gilt, daß einer erkennbaren Kostenüberdeckung durch eine entsprechende Herabsetzung der
Verbrennungsgebühren umgehend entgegenzuwirken ist. Gerade der GKS GmbH, die eine jährli-
che Bilanz erstellt und somit sehr früh eine kalkulatorische Nachprüfung durchführen kann, muß
es somit möglich sein, einen zeitnahen Zusammenhang zwischen einem kostenverursachenden
Zusammenhang von Mittelsatz und Leistungsausstoß festzulegen.

Neben der hier aufgeführten Quersubventionierung von über 34 Mio. DM sind in der Zeit von
1994 bis 1999 auch die in der Müllverbrennung erwirtschafteten Überschüsse von über 12 Mio.
DM den  Müllgebührenschuldnern zuviel verrechnet worden.

Geht man ferner davon aus, daß die Abschreibung in diesem Zeitraum um schätzungsweise 2
Mio. DM im Jahr zu hoch angesetzt wurde, so ergibt sich ein Betrag von ca. 58 Mio. DM, für den
es einen gehörigen Klärungsbedarf gibt.
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2. Die Gebührenbemessung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt
Schweinfurt ist ferner deshalb unzulässig, da sie nicht in der Lage ist, die mengenabhängigen Ko-
sten von über 50 % durch eine vom Satzungsgeber gewählte Gebührenbemessungsregelung für
Wohngrundstücke leistungsangemessen zu verteilen (vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom
30.1.1997, 2 S 1891/94).

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat sich in seinem Urteil vom 10. Februar 2000 (W 2 K
98.986) zwar sehr viel Mühe gegeben, durch eine über fünfseitige Begründung zu einem anders
lautenden Ergebnis zu gelangen.

Da das Verwaltungsgericht jedoch von einer absolut falschen Voraussetzung ausgegangen ist, ist
auch das Ergebnis der Begründung fehlerhaft.

Der Versuch des Verwaltungsgerichts die fixen Kosten der Gebührenkalkulation auf ca. 50 v.H.
anzuheben war zwar unumgänglich um die eigene Entscheidung begründen zu können, jedoch
war es, wie gesagt, ein Versuch unter Annahme falscher Voraussetzungen.

Dazu ordnete das Gericht die „Sachkosten Biomüll“ (970.720,00 DM) einfach den Fixkosten zu
und ging – ohne jegliche Hinterfragung der tatsächlichen Sachlage – fälschlicher Weise davon
aus, daß hier hauptsächlich Pachtkosten für die Deponie entstehen, die von der Menge des kon-
kret anfallenden Biomülls unabhängig sind.

Tatsache ist jedoch, daß es sich hierbei fast ausschließlich um mengenabhängige Kosten handelt,
die dadurch entstehen, daß von der Stadt Schweinfurt beauftragte Unternehmen den Biomüll vom
Kompostwerk abholen und dafür ca. 150.- DM/t (einschließlich Abholung vom Kompostwerk) an
diese Unternehmen bezahlen.

Beispielsweise waren es im Jahr 1997 die Kosten von 827.336,21 DM, die alleine an drei Unter-
nehmen bezahlt wurden, um den Biomüll vom Kompostwerk abzuholen. Hierzu wird auf die
Anlage „Aufstellung der Haushaltsstelle : 7201.3.6331/6“ verwiesen. Für andere Jahre können
die entsprechenden Kosten gleichfalls nachkontrolliert werden.

Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht versucht, die variablen Kosten einfach weiter herunter
zu drücken, ohne jedoch eine konkrete Nachrechnung durchzuführen.

Selbst von den „Sachkosten Wertstoffe“ (848.003,00 DM) hat das VG lediglich die unwiderspro-
chenen Papierentsorgungskosten von 720.676,00 DM der F.R. GmbH in die variablen Kosten
übernommen, nachdem ich als Beweis für die falschen Angaben der Stadt Schweinfurt, es seien
unter „Sachkosten Wertstoffe“ die Kosten zu verstehen, die bei der Beseitigung von Kühlschrän-
ken, Fernsehern, etc. entstünden (vgl. Niederschrift über die öffentliche mündliche Verhandlung
am 09. Februar 2000), die Aufstellung der Haushaltsstelle 7201.3.6329/3 vorgelegt hatte.

Die Übernahme von nur 720.676,00 DM, die an die F.R. GmbH bezahlt wurden, ist schon des-
halb mehr als unverständlich, da dem Gericht die Gesamtaufstellung der Kostenstelle 3160 mit
der Summe von 766.814,00 DM übergeben wurde. Genau dieser Betrag ist auch in die BAB-
Ausgaben eingestellt worden. Die entsprechende Aufstellung ist gleichfalls dem Gericht vorge-
legt worden. Da die Kostenstelle 3160 die Summe aller Ausgaben enthält, die an Unternehmen
für die Altpapierentsorgung bezahlt worden sind, hätte zumindest die Gesamtsumme von
766.814,00 DM berücksichtigt werden müssen. Daß darüber hinaus noch weiter variable Kosten
aus der Kostenstelle 3170 hinzugerechnet werden müssen, deren Auflistung gleichfalls vorgelegt
wurde, ließ das Gericht völlig unberücksichtigt.
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Auch die Annahme des Verwaltungsgerichts, daß „Fuhr- und Betriebsleistungen“ für Restmüll,
Biomüll und Wertstoffe fixe Kosten wären, kann nicht nachvollzogen werden, da es der Lebens-
erfahrung entspricht, daß mit steigender Müllmenge auch die Anzahl der notwendigen Entsor-
gungsfahrten steigt und diese wiederum zu höheren Kosten führen.

Eine weitere Hinterfragung von Zahlen oder die Aufklärung der restlichen Differenzen wurden
vom Verwaltungsgericht schon deshalb nicht vorgenommen, da eine genaueren Überprüfung, wie
hoch die variablen Kosten tatsächlich in die Gesamtkalkulation eingehen, das Ergebnis zur Folge
gehabt hätte, daß die variablen Kosten weit über 50 % betragen.

Mit diesem Ergebnis wäre jedoch die gesamte Begründung des Verwaltungsgerichts, der Gleich-
heitsgrundsatz wäre nicht verletzt, nicht mehr möglich gewesen.

Statt dessen hätte das Verwaltungsgericht zu der - von mir bereits ausreichend durch höchstrich-
terliche Urteile belegte – Entscheidung kommen müssen, daß eine Satzung, die nicht in der Lage
ist, die mengenabhängigen Kosten von über 50 % leistungsangemessen zu verteilen, bereits aus
diesem Grunde unzulässig ist.

Da ich nunmehr hoffentlich genug Zahlenmaterial vorgelegt habe, um zu beweisen, daß die va-
riablen Kosten weit über 50 % liegen, sollte die Regierung von Unterfranken jetzt in der Lage
sein, die Sachlage richtig einzuschätzen.

In dem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, daß jeder einzelne Posten bei der
Stadt Schweinfurt weiter hinterfragt werden kann, um somit ganz genau feststellen zu können, in
welchem Verhältnis bei den einzelnen Untergruppen die variablen bzw. fixe Kosten anfallen.

Von derartigen Annahmen, wie sie durch das Verwaltungsgericht Würzburg erhoben wurden,
sollte zukünftig tunlichst Abstand genommen werden.

In dem geschilderten Zusammenhang ist somit auch zu prüfen, wie die Stadt Schweinfurt in der
Gebührenkalkulation 1998 (vgl. Anlage) unter Punkt 6) zu einer Ermittlung der fixen und varia-
blen Kostenanteile im Verhältnis von 45 % variable und 55 % fixe Kosten kommt.

Als Anlage liegen dem Schreiben auch eine Zusammenfassung der BAB Ausgaben und Einnah-
men (Auszüge von 1995 bis 1998) und die Grafik „Kostenverteilung der Ausgaben 1997“, sowie
die Haushaltspläne für den Bereich 72 ABFALLBESEITIGUNG (Rechnung 1997, Ansatz 1998
und 1999) bei.

3. Die Kalkulation der Müllgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Schweinfurt
ist ferner deshalb fehlerhaft, da diese Entsorgungskosten für Abfälle enthält, die nach der Abfall-
wirtschaftsatzung vom 28.3.1991, die für die Gebührenkalkulation 1998 maßgeblich ist, aus-
drücklich ausgenommen sind.

Nach § 4 (Ausnahmen von der Abfallentsorgung durch die Stadt) Abs. 2 der Abfallwirtschaftsat-
zung sind vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt ausgeschlossen:
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Unter Pkt. 2. „Bauschutt, Straßenaufbruch und Erdaushub“.

Trotz dieses ausdrücklichen Ausschlusses sind in der Haushaltsübersicht (vgl. Anlage) unter dem
Punkt 3.6329/3 Kosten für Bauschuttentsorgung enthalten, die im Jahr 1997 mit 11.200 DM ein-
gerechnet wurden.

Auch in den Vorjahren wurden bereits derartige Kosten (1996: 8.000 DM; 1995: 9.500 DM) unter
der Haushaltsstelle 3.6329/3 WERTSOFF-, SONDERMUELLENTSORGUNG eingerechnet und
somit in die Kalkulation der Müllgebühren übernommen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 02. März 2000 (Az.: 4 N
99.68) darauf hingewiesen, daß derartige Praktiken in einer Gebührensatzung gegen höherrangi-
ges Recht verstößt.

Soweit die Tätigkeit der Stadt Schweinfurt nicht der öffentlichen Abfallentsorgung der Stadt
Schweinfurt zugerechnet werden können, dürfen die hierfür prognostizierten Kosten nicht gebüh-
renerhöhend berücksichtigt werden.

Welche Kosten für die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung betriebsbedingt sind und in An-
satz gebracht werden können, beantwortet sich nach den Regelungen in der Abfallsatzung der
Stadt Schweinfurt in der maßgeblichen Fassung vom 28.3.1991.

Danach ist die oben genannte Bauschuttentsorgung ausgeschlossen. Die in der Müllgebührenkal-
kulation enthaltenen Kosten hierfür sind deshalb keine ansatzfähigen Kosten. Die Entsorgungs-
pflicht der Stadt Schweinfurt ändert nichts daran, daß es sich dabei nicht um eine Entsorgung im
Rahmen der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung der Stadt Schweinfurt handelt. Die Ge-
bührenschuldner dürfen deshalb nicht mit den Kosten der Bauschuttentsorgung belastet werden.

Die oben aufgeführten Begründungen zeigen, daß der Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt
Schweinfurt vom 05.10.1998 bezüglich der Müllgebühren unzulässig ist.

Meinem Widerspruch vom 26.10.1998 ist somit stattzugeben.

Ich bitte um die umgehende Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens, am besten per Fax an
Tel. 09721 / 32046.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hildenbrand

Anlage: Heftung mit Tabellen und Grafiken (siehe oben)



Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten

GKS-Bilanzen
Entwicklung der Kosten zur Bestimmung der Verbrennungsgebühren :

Einnahmen / Ausgaben [DM]

Abkürzung 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1991-1999
teilweise

gerundet !

UM-Erlöse  1. Umsatzerlöse 33.400.000 41.430.128 42.446.589 79.747.511 95.162.563 88.534.835 84.997.230 80.236.215 73.557.223

S-Erlöse  2. Sonstige betr. Erlöse 9.700.000 2.447.958 3.097.528 859.505 1.738.921 5.257.608 5.186.744 2.147.784 2.229.787

Aufw-Rohstoff  3a. Aufwand für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe 14.700.000 14.893.565 13.846.525 14.629.407 15.399.825 17.754.069 17.617.477 16.823.219 16.301.972

Aufw-bez.Leist.  3b. Aufwand für bezogene Leistung 1.900.000 3.429.199 3.410.572 6.232.572 11.754.112 12.366.569 14.439.949 10.607.526 10.278.962

Löhne+G  4a. Löhne und Gehälter 4.052.932 4.626.386 5.638.032 7.427.889 7.638.972 8.179.786 8.155.637 8.386.886 8.399.269

Personalabg.  4b. Soziale Abgaben, Aufwend. Altervers. 704.156 853.287 1.091.650 1.461.249 1.597.613 1.714.252 1.786.009 1.828.475 1.767.127

Personalkosten Summe Personalkosten (4a. +4b.) 4.757.088 5.479.673 6.729.682 8.889.138 9.236.585 9.894.038 9.941.646 10.215.361 10.166.396

Abschreibung  5. Abschreibung 9.300.000 9.472.101 9.673.309 18.228.044 24.223.255 24.140.169 26.305.939 24.712.681 22.181.513

sonst.-Aufwand  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.800.000 1.890.567 1.883.157 4.204.374 8.366.329 3.967.354 3.237.547 3.141.640 2.942.908

Zins-Erträge  7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 474.505 479.793 1.468.276 2.175.424 1.434.455 722.480 390.947 255.304 212.146

Zins-Aufwand  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.100.000 11.444.496 10.730.247 23.999.076 23.036.232 17.916.555 15.754.773 13.944.310 12.158.126

 9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 17.417 -2.251.722 738.901 6.599.829 6.319.601 8.476.168 3.277.589 3.194.565 1.969.279

E-Steuern  10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 2.614.939 3.088.169 2.820.474 1.467.504 1.787.980 1.116.955

S-Steuern  11. Sonstige Steuern 643.067 606.614 341.312 925.480 1.019.196 1.015.690 929.955 91.033 115.125

Überschuß  12. Jahresüberschuß -625.650 -2.858.336 397.589 3.059.410 2.212.236 4.640.004 880.130 1.315.551 737.199 9.758.133
=========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

Beschäftigte Zahl der Beschäftigten 58 78 94 95 99 99 99 96

davon Angestellte 17 19 24 25 25 25 25 24

davon gewerbl. Arbeitnehmer 41 59 70 70 74 74 74 72

Müllmenge Thermisch behandelte Müllmenge [t] 0 0 0 97.000 132.000 141.600 144.000 142.500 140.016



Entwicklung der Kosten im GKS [DM]
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Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten

GKS-Bilanzen
Entwicklung des Anlagevermögens / Abschreibung und des Zinsaufwandes :

Zahlenanganben [DM]

Abkürzung 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prog.2000
(zurückger.)

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 44.684 31.917 21.550 8.275 5.084 489.416 1.027.446 982.676

 II.1. Grundstücke und Bauten 28.168.790 27.376.539 26.182.317 69.724.568 68.052.892 66.369.683 63.076.006 61.269.616 59.710.998 57.608.464

 II.2. Technische Anlagen und Maschinen 149.385.575 143.829.840 135.950.031 277.270.916 253.188.926 229.074.219 216.495.790 196.502.595 178.281.904 158.631.645

 II.3. Andere Anlagen u. Betriebsausstattung 970.186 1.202.364 1.108.800 1.647.986 1.451.729 1.376.264 1.235.783 1.653.618 1.410.083 1.000.000

 II.4. Geleistete Anzahlung u. Anlagen im Bau 41.572.958 88.354.195 166.482.781 4.626.844 6.434.197 12.356.884 1.907.094 1.567.436 1.609.309 1.500.000

Sachanlageverm. Summe Sachanlagen II. (AKTIVA) 220.097.509 260.762.937 329.723.930 353.270.313 329.127.744 309.177.049 282.714.673 260.993.265 241.012.293 218.740.109

A-Vermögen Anlagevermögen lt. Bilanz (Jahresbeginn) 258.513.359 319.645.940 414.204.846 459.215.361 466.149.140 472.016.503 472.309.481 477.586.582

Abschr.-Jahr Abschreibung Geschäftsjahr 9.300.000 9.459.334 9.673.309 18.164.899 24.223.255 24.140.169 26.305.939 24.712.681 22.181.513 22.272.185

Abschr.-kummul. Abschreibung kummuliert (lt. Bilanz) 15.100.000 24.551.425 34.175.999 52.340.898 76.530.521 99.292.869 125.563.892 150.164.870 172.298.870 194.571.055

Nachrechnung kummulierte Abschreibung 15.092.091 24.551.425 34.224.734 52.389.633 76.612.888 100.753.057 127.058.996 151.771.677 173.953.191 196.225.376

Buch-Restwert Buchrestwert zum Jahresende 260.762.937 329.755.846 353.291.863 329.136.019 309.182.134 283.204.089 262.020.711 241.994.969 218.740.109

Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten zum Jahresende 240.336.780 264.593.863 369.908.228 344.106.116 325.503.318 271.726.309 243.713.470 215.911.891 191.796.822 169.524.637

Rückgang der Verbindlichkeiten (zum Vorjahr) -24.257.083 -105.314.365 25.802.113 18.602.797 53.777.009 28.012.839 55.814.418 51.916.648 22.272.185

Zins-Aufwand  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.100.000 11.444.496 10.730.247 23.999.076 23.036.232 17.916.555 15.754.773 13.944.310 12.158.126 10.839.644

durchschnittliche Zinsen (bez. / Verbindlichkeiten) 4,53% 3,38% 6,72% 6,88% 6,00% 6,11% 5,72% 5,58% 6,00%



Kontrolle der GKS-Verbrennungskosten

GKS-Bilanzen
Entwicklung des Anlagevermögens / Abschreibung und des Zinsaufwandes :

Zahlenanganben [DM]

Prog.2001 Prog.2002 Prog.2003 Prog.2004 Prog.2005 Prog.2006

55.505.931 53.403.397 51.300.863 49.198.330 47.095.796 44.993.263

138.981.385 119.331.126 99.680.866 80.030.607 60.380.347 40.730.088

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

196.987.316 175.234.522 153.481.729 131.728.936 109.976.143 88.223.350

21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793

216.323.848 238.076.641 259.829.434 281.582.227 303.335.020 325.087.813

217.978.169 239.730.962 261.483.755 283.236.548 304.989.341 326.742.134

196.987.316 175.234.522 153.481.729 131.728.936 109.976.143 88.223.350

147.771.844 126.019.051 104.266.258 82.513.465 60.760.672 39.007.879

21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793 21.752.793

9.518.894 8.213.727 6.908.559 5.603.392 4.298.224 2.993.057

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%



Entwicklung Anlagevermögen u. Zinsaufwand im GKS [DM]
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Nachkalkulation der GKS-Verbrennungskosten

GKS-Kontrolle
Bestimmung der Verbrennungsgebühren :

Zahlenangaben [DM]

Anteil für 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-1999
Müllverbr. teilw. gerundet !

12,0%  3a. Aufwand für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe 14.700.000 14.893.565 13.846.525 14.629.407 15.399.825 17.754.069 17.617.477 16.823.219 16.301.972

70,0%  3b. Aufwand für bezogene Leistung 1.900.000 3.429.199 3.410.572 6.232.572 11.754.112 12.366.569 14.439.949 10.607.526 10.278.962

 4a. Löhne und Gehälter 4.052.932 4.626.386 5.638.032 7.427.889 7.638.972 8.179.786 8.155.637 8.386.886 8.399.269

 4b. Soziale Abgaben, Aufwend. Altervers. 704.156 853.287 1.091.650 1.461.249 1.597.613 1.714.252 1.786.009 1.828.475 1.767.127

60,0% Summe Personalkosten (4a. +4b.) 4.757.088 5.479.673 6.729.682 8.889.138 9.236.585 9.894.038 9.941.646 10.215.361 10.166.396

60,0%  5. Abschreibung 9.300.000 9.472.101 9.673.309 18.228.044 24.223.255 24.140.169 26.305.939 24.712.681 22.181.513

50,0%  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.800.000 1.890.567 1.883.157 4.204.374 8.366.329 3.967.354 3.237.547 3.141.640 2.942.908

50,0%  7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 474.505 479.793 1.468.276 2.175.424 1.434.455 722.480 390.947 255.304 212.146

60,0%  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.100.000 11.444.496 10.730.247 23.999.076 23.036.232 17.916.555 15.754.773 13.944.310 12.158.126

60,0%  10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 2.614.939 3.088.169 2.820.474 1.467.504 1.787.980 1.969.279

60,0%  11. Sonstige Steuern 643.067 606.614 341.312 925.480 1.019.196 1.015.690 929.955 91.033 1.116.955

Anteil der Gesamtsumme für Müll 39.926.811 49.903.857 45.881.679 46.285.252 41.338.042 39.072.253

=========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

Gutschrift für Dampflieferung 2.160.190 2.939.640 3.153.432 3.206.880 3.173.475 3.118.156

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Netto-Gesamtpreis 37.766.621 46.964.217 42.728.247 43.078.372 38.164.567 35.954.096

Bruttopreis incl. Mehrwertsteuer 43.431.614 54.008.849 49.137.485 49.540.127 44.270.898 41.706.752

=========== =========== =========== =========== =========== ===========

Müllmenge Thermisch behandelte Müllmenge [t] 0 0 0 97.000 132.000 141.600 144.000 142.500 140.016

Kalkulatorischer Preis / to 448 409 347 344 311 298

verrechneter Preis / to 496 496 496 393 393 393

Mehreinnahmen aus Preisdifferenz 2.340.193 5.731.575 10.548.058 3.525.936 5.865.801 6.659.768 34.671.332
=============



Kostenverteilung der Ausgaben 1997

Fixkosten variable Kosten
Kontrolle

Personalkosten a 2.500.185 19,7% Sachkosten Restmüll b 5.705.565 44,9%

Summe Müllfahrzeuge e 210.093 1,7% Sachkosten Biomüll c 1.012.159 8,0% Summe 2 8.148.022
Summe Kompostfahrzeuge f 10.313 0,1% Sachkosten Wertstoffe d 909.048 7,1% (b+c+d+e+f+g)

Summe Allgemeinkosten g 300.844 2,4% Fuhr- und Betriebsleist. Restmüll i 507.479 4,0%

Abschreibung + Verzinsung h 1.094.186 8,6% Fuhr- und Betriebsleist. Biomüll j 270.769 2,1%

Fuhr- und Betriebsleist. allgemein l 131.954 1,0% Fuhr- und Betriebsleist. Wertstoffe k 65.286 0,5%

------------------ ------------------
4.247.575 33,4% 8.470.306 66,6%

Summe der Fix- und var. Kosten 12.717.881

Kostenverteilung
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Personalkosten Summe Müllfahrzeuge Summe Kompostfahrzeuge

Summe Allgemeinkosten Abschreibung + Verzinsung Fuhr- und Betriebsleist. allgemein

Sachkosten Restmüll Sachkosten Biomüll Sachkosten Wertstoffe

Fuhr- und Betriebsleist. Restmüll Fuhr- und Betriebsleist. Biomüll Fuhr- und Betriebsleist. Wertstoffe



Kostenverteilung der Ausgaben 1996

Fixkosten variable Kosten
Kontrolle

Personalkosten a 2.694.844 20,4% Sachkosten Restmüll b 6.207.573 46,9%

Summe Müllfahrzeuge e 236.989 1,8% Sachkosten Biomüll c 970.720 7,3% Summe 2 8.522.488
Summe Kompostfahrzeuge f 16.893 0,1% Sachkosten Wertstoffe d 848.003 6,4% (b+c+d+e+f+g)

Summe Allgemeinkosten g 242.310 1,8% Fuhr- und Betriebsleist. Restmüll i 563.786 4,3%

Abschreibung + Verzinsung h 893.266 6,8% Fuhr- und Betriebsleist. Biomüll j 300.322 2,3%

Fuhr- und Betriebsleist. allgemein l 165.785 1,3% Fuhr- und Betriebsleist. Wertstoffe k 88.593 0,7%

------------------ ------------------
4.250.087 32,1% 8.978.997 67,9%

Summe der Fix- und var. Kosten 13.229.084

Kostenverteilung
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Bernd Hildenbrand                        Schweinfurt, den 04.04.2001
Geiersbergstraße 2
97422 Schweinfurt

EINSCHREIBEN mit Rückschein !

    Bayerisches
    Verwaltungsgericht Würzburg

    Burkarderstraße 26

    97082 Würzburg

K L A G E

H i l d e n b r a n d  Bernd, - Kläger -
Geiersbergstraße 2,
97422 Schweinfurt

g e g e n

S t a d t   S c h w e i n f u r t, - Beklagte -
Rathaus,
97420 Schweinfurt

w e g e n

Abfallrecht;
Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührensatzung für die öffentliche Ab-
fallbeseitigung der Stadt Schweinfurt - Widerspruchsverfahren

Hiermit erhebe ich

K l a g e  wegen Untätigkeit

im Widerspruchsverfahren gegen den Grundbesitzabgabenbescheid PK 17196 01 4 vom
05.10.1998 bezüglich der Festsetzung der Müllgebühren.
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Unter Anerkennung der Gerichtskosten stelle ich folgende

A N T R Ä G E :

1. Der Abgabenbescheid vom 05.10.1998, der auf Grund der Satzung vom 29.06.1994 für die
öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Schweinfurt und der Änderung der Gebührensatzung
lt. Stadtratsbeschluß vom 28.07.1998 erstellt wurde, ist unzulässig bezüglich der Müllge-
bühr, da

• zur Gebührenkalkulation nicht geprüfte und nicht nachprüfbare Verbrennungsgebüh-
ren herangezogen werden,

• und ich durch den Vollzug der Gebührensatzung in meinen Grundrechten verletzt
werde.

 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. Gemäß § 161 Abs. 3 VwGO fallen
die Kosten stets der Beklagten zur Last, da ich vor Klageerhebung mit einer Bescheidung
rechnen durfte.

 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

B E G R Ü N D U N G:

1. Vorverfahren

Die Beklagte hat auf Grund eines Stadtratsbeschlusses vom 28.07.1998 die Änderung der
Müllgebühren rückwirkend zum 01.01.1998 beschlossen und am 05.10.1998 entsprechend ge-
änderte Gebührenbescheide erlassen.

Zwar hat die Beklagte mit diesem Beschluß zunächst die Müllgebühren gesenkt, was jedoch
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, daß die aufgelaufenen Überschüsse von Vorjahren
erstmals richtig berücksichtigt wurden. Zu diesem Schritt war die Beklagte auch gezwungen,
weil sie sich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation bereits in einem Rechtsstreit befand, in
dem in einem der Klagepunkte die bis dahin nicht ordnungsgemäße Verrechnung der Vorjah-
resüberschüsse gerügt wurde.

Die von der Beklagten vorübergehend durchgeführte Gebührensenkung begründet jedoch nicht
die Rechtmäßigkeit der Gebührenkalkulation und den Gebührenbescheid vom 05.10.1998. Die-
se vorübergehende Gebührensenkung muß bereits schon deshalb in Frage gestellt werden, da
die Beklagte nach dem Verbrauch der Vorjahresüberschüsse die Gebühren zum 01.01.2001
wieder angehoben hat.

Gegen den Bescheid vom 05.10.1998 legte ich mit dem Schreiben vom 26.10.1998 fristgemäß
Widerspruch ein.

Mit dem Schreiben der Beklagten vom 24.11.1998 wurde mir der Eingang bestätigt und mir
mitgeteilt, daß die Stadt meinem Widerspruch nicht abhelfen kann und diesen der Regierung
von Unterfranken zur Entscheidung vorlegt.



ABDRUCK !

Klage_N01 -3 -

Da sich die Beklagte in ihrem Schreiben auf die damals anhängige Klage beim Verwaltungsge-
richt Würzburg bezog, wurde dem vorübergehenden Ruhen des Verfahrens stillschweigend
zugestimmt.

Am 28.09.2000 teilte mir die Regierung von Unterfranken mit, daß nunmehr über das Wider-
spruchsverfahren zu entscheiden sei und ich der Regierung mitteilen soll, ob eine Wider-
spruchsentscheidung gewünscht wird.

Mit dem Schriftsatz vom 25.10.2000 an die Regierung von Unterfranken hatte ich meine Ein-
wände gegen den Grundbesitzabgabenbescheid nochmals ergänzt und alle rechtlichen Gründe
dargelegt. Mit diesem Schreiben wurde auch beantragt, meinem Widerspruch vom 26.10.1998
stattzugeben.

Am 23.11.2000 erhielt ich von der Regierung von Unterfranken ein Schreiben, daß sich die
Bearbeitung meines Widerspruches verzögern könne, da die Regierung von Unterfranken eine
Stellungnahme der Stadt Schweinfurt und der GKS GmbH benötige.

Seit diesem Zeitpunkt wurde von der Beklagten keine Stellungnahme abgegeben, die zur Klä-
rung der Sachlage zweckdienlich wäre.

Da nunmehr über vier Monate seit dem letzten Schreiben der Regierung von Unterfranken ver-
gangen sind und die Beklagte untätig blieb, ist die dreimonatige Wartefrist gemäß § 75 VwGO
verstrichen.

Aus diesem Grund ist die Klage wegen Untätigkeit der Behörde notwendig und zulässig.

2. Sachverhalt

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierte Beschreibung des Sachverhaltes in
dem Schreiben an die Regierung vom 25.10.2000 (Anlage 5) verwiesen.

3. Rechtsausführungen

3.1. Zulässigkeit

Nachdem die Beklagte wegen Untätigkeit das Vorverfahren nach § 68 VwGO nicht in einer
angemessenen Frist abgeschlossen hat, ist die Klageerhebung gemäß § 75 VwGO zulässig.

Da die Stadt Schweinfurt dem Widerspruch gegen den Grundbesitzabgabenbescheid nicht ab-
geholfen hat, besteht nur noch der verwaltungsgerichtliche Rechtsweg der Anfechtungsklage.
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3.2. Begründetheit

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die ausführliche Begründung in dem Schreiben
vom 25.10.2000 an die Regierung von Unterfranken (Anlage 5 mit weiteren Anlagen) verwie-
sen und sämtliche Begründungen im vollen Umfang an dieser Stelle übernommen.

Da das Verwaltungsgericht gemäß § 86 VwGO den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären
hat, wird hiermit der Antrag gestellt, daß sämtliche Zahlen – auch bezüglich der Aufteilung von
variablen und fixen Kosten der Müllgebühren - soweit zu hinterfragen sind, daß eine Beurtei-
lung der tatsächlichen Sachlage für jeden Beteiligten möglich ist.

Die Aufklärungspflicht besteht im besonderen Maße auch für die Entscheidungsgründe, ob die
variablen Kosten der Müllgebührenkalkulation über 50% liegen. Gleichfalls sind die Verbren-
nungskosten der GKS GmbH soweit zu untersuchen, daß zweifelsfrei festgestellt werden kann,
ob ein kostenverursachender Zusammenhang zwischen Mitteleinsatz und erbrachter Leistung
besteht.

Eine Kostenzuordnung ohne Hinterfragung – so wie es durch das VG Würzburg im Verfahren
W 2 K 98.986 erfolgte - und einer reinen Annahme, es könne sich bei verschiedenen Kosten-
punkten um fixe Kosten handeln, ist bereits deshalb unzulässig, da durch den von der VwGO
beherrschten Beibringungsgrundsatz sämtliche Beweiserhebungen von Amts wegen zu erfolgen
haben.

Der Beklagten ist zur Erforschung des Sachverhalts die Herbeischaffung aller nachprüfbaren
Kalkulationsgrundlagen aufzuerlegen.

Meine bisherigen ausführlichen Begründungen zeigen hinreichend die Unzulässigkeit der erho-
benen Müllgebühren.

Den Anträgen der Klage ist somit stattzugeben.

gez. Hildenbrand

Anlagen zu diesem Schriftsatz sind:

1. Gebührenbescheid vom 05.10.1998
2. Widerspruch vom 26.10.1998
3. Schreiben der Stadt Schweinfurt vom 24.11.1998
4. Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 28.09.2000
5. Mein Schreiben an die Regierung von Unterfranken vom 25.10.2000, mit der ausführlichen

Zusatzbegründung und den kompletten Anlagen zu diesem Schreiben.
6. Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 30.11.2000
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Bernd Hildenbrand                        Schweinfurt, den 06.05.2001
Geiersbergstraße 2
97422 Schweinfurt

    Bayerisches
    Verwaltungsgericht Würzburg

    Burkarderstraße 26

    97082 Würzburg

Verwaltungsstreitsache

Bernd Hildenbrand, Schweinfurt

gegen Stadt Schweinfurt

wegen Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)

Az.: W 8 K 01.346

Zu dem Schreiben vom Verwaltungsgericht Würzburg vom 19.04.2001 mit Schriftsatz der
Reg.v.Ufr. v. 12.04.2001, erhalten am 20.04.2001 und der Kurzmitteilung vom 30.04.2001 mit
den Anträgen der Beklagten vom 24.04.2001, erhalten am 02.05.2001, wird wie folgt Stellung
genommen:

1. Das Klageverfahren soll wie beantragt fortgeführt werden.

2. Die Anträge der Beklagten, die Klage abzuweisen und dem Kläger die Kosten des Verfah-
rens aufzuerlegen, sind unzulässig.

3. Die Beklagte beruft sich in ihrem Schreiben vom 24.04.2001 auf eine Stellungnahme der
Stadt Schweinfurt vom 28.02.2001. Da mir dieses Schreiben bislang vorenthalten wurde,
sowohl von der Beklagten als auch von der Regierung von Unterfranken, ist mir dieses
Schreiben auf richterliche Anordnung umgehend zuzusenden.

4. Die Anträge der eingereichten Klage werden um nachfolgenden Hilfsantrag erweitert:

Die von der Regierung von Unterfranken in Rechnung gestellten Kosten von 150.- DM für
Gebühren und 11.- DM für Auslagen sind - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - un-
zulässig, da gemäß § 161 Abs. 3 VwGO die Kosten stets der Beklagten zur Last fallen,
wenn der Kläger mit seiner Bescheidung vor Klageerhebung rechnen durfte.
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G r ü n d e :

Die Klage ist zulässig und ausreichend begründet.

Nachdem die Regierung von Unterfranken - zwar verspätet und erst nach der Erhebung der
Untätigkeitsklage, eingegangen am VG Würzburg am 05.04.2001 - mit ihrem Widerspruchsbe-
scheid vom 11.04.2001, zugestellt am 14.04.2001, meinen Widerspruch gegen den Grundbe-
sitzabgabenbescheid der Stadt Schweinfurt vom 05.10.1998 bezüglich der Müllgebühren zu-
rückgewiesen hat, bleibt nur noch der Klageweg, um die Unrechtmäßigkeit des Abgabenbe-
scheids und die Verletzung meiner Rechte aus dem Vollzug durch das Verwaltungsgericht fest-
stellen zu lassen.

Die in dem Schreiben der Regierung vom 12.04.2001 dargelegten Gründe, mit dem die Regie-
rung die Verzögerung der Bearbeitung entschuldigen möchte, sind bereits deshalb absolut un-
haltbar, da der Widerspruchsbescheid erst nach der Bekanntgabe der Untätigkeitsklage erstellt
wurde und weil das bis dahin von der Regierung mit Schreiben vom 30.11.2000 erbetene Ver-
ständnis für eine Verzögerung damit begründet wurde, daß die Regierung von der Stadt
Schweinfurt und vom GKS eine Stellungnahme benötige (vgl. Anlage 6 der Klagenieder-
schrift).

Wie sich aus dem Schreiben der Beklagten vom 24.04.2001 ergibt, hat diese selbst erst mit
Schreiben vom 28.02.2001 zum Schreiben der Regierung vom 30.11.2000 Stellung genommen.
Da ich jedoch die Regierung von Unterfranken mit meinem Schreiben vom 25.10.2000 (siehe
Anlage 5 der Klageniederschrift) dazu aufgefordert hatte, meinem Widerspruch wegen ausrei-
chender Begründung stattzugeben und davon auszugehen ist, daß die Regierung bei einem ord-
nungsgemäßem Handeln der Stadt Schweinfurt meine erweiterten Einwände umgehend mitge-
teilt hat, so wurde bereits durch die Beklagte die Frist von drei Monaten unzulässig überschrit-
ten.

Da die Regierung ferner in ihrem Widerspruchsbescheid kein Wort zu einer Stellungnahme
vom GKS erwähnt, muß im weiteren davon ausgegangen werden, daß es auch für die zusätzli-
che Verzögerungen seitens der Regierung von Unterfranken bis zum Erlaß des Widerspruchs-
bescheids keine entschuldbaren Gründe gibt.

Aus diesem Grund war die Erhebung einer Untätigkeitsklage gemäß § 75 VwGO zulässig.

Der Erlaß eines ablehnenden Widerspruchsbescheids nach der Klageerhebung war somit ein
unnötiger Verwaltungsakt, da mit der Klage auch die Feststellung begehrt wurde, daß der
Grundbesitzabgabenbescheid nicht rechtens ist. Für derart überflüssige Verwaltungserlässe dür-
fen deshalb keine Kosten in Rechnung gestellt werden.

Nachdem die Regierung in ihrem Widerspruchsbescheid kein Wort über eine Stellungnahme
vom GKS verliert und auch die Beklagte bisher zu den Vorwürfen der unzulässigen Verbren-
nungskosten vom GKS keine Stellung genommen hat, muß davon ausgegangen werden, daß
sämtliche Begründungen meines Widerspruchs bezüglich der überhöhten GKS-Kosten von bei-
den Seiten nicht weiter verfolgt wurden.

Da sich die Beklagte in ihrem Schreiben vom 24.04.2001 lediglich auf die Begründungen des
Widerspruchsbescheids der Regierung von Unterfranken vom 11.04.2001 bezieht, erübrigt sich
eine weitere Stellungnahme zum Schreiben der Beklagten, da die Begründungen der Regierung
wie folgt zurückgewiesen werden:
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Zu II. Punkt 1. des Widerspruchsbescheids:

Die Regierung von Unterfranken ignoriert hartnäckig die grundlegenden Leitsätze, wie sie vom
BayVGH mit Urteil vom 02.03.2000 (Az.: 4 N 99.68) unmißverständlich festgelegt wurden.

Auch wenn die beiden von der Regierung genannten Verfahren W 2 K 95.14 und W 2 K 98.986
für die eigene Begründung der Regierung zweckdienlich wären, um damit meine Einwände
gegen die ungeprüfte Einbeziehung der unzulässig hohen Verbrennungskosten vom GKS ein-
fach pauschal abzublocken, so muß die Regierung von Unterfranken und auch die Beklagte
letztendlich einsehen, daß durch die aktuellere Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs der Definition der ansatzfähigen Kosten neue, aber allgemein gültige Bewertungs-
merkmale gegeben wurden.

Dabei beschränkt sich der Kostenbegriff im Urteil des BayVGH nicht wie von der Regierung
angenommen lediglich auf Kosten, die als Verbandsumlage auf einen Zweckverband umgelegt
werden.

Ganz im Gegenteil begründet der VGH den Verstoß der Gebührensatzung gegen höherrangiges
Recht ganz allgemein damit, daß bei der Kalkulation der Hausmüllgebühren das Kostenüber-
deckungsverbot des Art. 8 Abs. 2 Satz 2 KAG dadurch verletzt wurde, daß in die Gebührenbe-
rechnung Kosten eingestellt wurden, die über den ungedeckten Kosten des Entsorgungsunter-
nehmens lagen als sie für die Maßnahmen im Auftrag der öffentlichen Einrichtung der Abfall-
entsorgung entstanden sind.

Der VGH weist ferner darauf hin, daß die den entsorgungspflichtigen Körperschaften einge-
räumte Möglichkeit, Dritte mit der Behandlung und Lagerung der Abfälle zu beauftragen, nicht
bedeutet, daß die dadurch entstehenden Kosten ohne Rücksicht auf ihre Höhe ansatzfähig sind
(BvwerG v. 1.10.1997 – 8 B 209/97; v. 22.12.1999 – 11 B 53.99). Welche privatrechtlichen
Entgelte in die Gebührenkalkulation eingestellt werden dürfen, beantwortet sich nach dem Ko-
stenbegriff der Regelung Art. 8 Abs. 2 KAG.

In einem wichtigen Begleitsatz, den die Regierung anscheinend mißverstanden hat, führt der
VGH ferner aus, daß das Gleiche auch für die von Mitgliedern eines Zweckverbandes zu zah-
lende Verbandsumlage gilt.

Daß der VGH die ausführlichen Klarstellungen, wie grundsätzlich die betriebsbedingten ansatz-
fähigen Kosten im Einklang mit dem KAG zu ermitteln sind und wie genau zwischen betriebs-
bedingten und betriebsfremden Ausgaben unterschieden werden muß, lediglich auf zu zahlende
Verbandsumlagen beschränkt haben soll, kann in keinster Weise nachvollzogen werden.

Bereits aus diesem Grund führen die Begründungen der Regierung von Unterfranken nicht zum
Erfolg.
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Darüber hinaus geht die Regierung von weiteren falschen Annahmen aus. Die Behauptung, die
Entgelte für die thermische Abfallbehandlung werden rein privatrechtlich ausgehandelt und
durch privatrechtliche Verträge begründet ist schlicht weg falsch. Dazu nachfolgender Sachver-
halt:

Als ich mich mit einem Schreiben vom 23.02.1998 an die Bayerische Landeskartellbehörde
wandte, um von dieser eine Überprüfung der überhöhten Verbrennungsgebühren des GKS zu
erwirken, wurde mir von dem zuständigen Bearbeiter, Hr. Dr. Hübschle, in einem Schreiben
vom 19.03.98 mitgeteilt, daß eine kartellrechtliche Überprüfung der Gebührenhöhe leider nicht
möglich sei. Als Begründung wurde angegeben, daß das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kung (GWB) zwar gemäß § 98 Abs. 1 GWB auch auf Unternehmen Anwendung findet, die
ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder
betrieben werden. Eine Überprüfung gemäß den Vorschriften des GWB wäre jedoch nur dann
möglich, wenn es sich um privatrechtlich geordnete Beziehungen handele. Da die Stadt
Schweinfurt ihre Müllgebühren auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhebt,
konnte die Landeskartellbehörde mein Vorbringen in tatsächlicher Hinsicht deshalb nicht prü-
fen und leitete mein Schreiben an das Bayerische Staatsministerium des Innern weiter.

Nachdem ich mich dann in sieben Telefonaten im Zeitraum 29.04.98 bis 20.11.98 um eine
Stellungnahme durch das Bayerische Staatsministerium bemüht hatte, bekam ich im Dezember
1998 vom zuständigen Ministerialrat Hr. Puhr ein Schreiben mit folgendem Inhalt:

„wie Sie wissen, hat uns das Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie Ihr
Schreiben vom 23.02.1998 bereits im März dieses Jahres mit der Bitte übermittelt, aus kommu-
nalabgabenrechtlicher Sicht Stellung zu nehmen. Wir haben die Angelegenheit anläßlich Ihrer
telefonischen Nachfragen mehrfach mit Ihnen besprochen und Ihnen dabei bestätigt, daß die
Kontrolle der Müllgebührenkalkulation in bestimmten Fällen bei öffentlich-rechtlicher Gebüh-
renerhebung und privater Aufgabenerfüllung noch Zweifelsfragen offenläßt.

Sie konnten – und können – kurzfristig voraussichtlich nicht abschließend geklärt werden, wes-
halb wir Sie jetzt auch schriftlich um weitere Geduld bitten müssen.“

Das Hinauszögern konkreter Aussagen bis zum heutigen Zeitpunkt zeigt nur allzu deutlich, daß
selbst die Bayerische Regierung nicht die Darstellung teilt, wie sie bisher durch die Beklagte
und der Regierung von Unterfranken gerne propagiert wird, daß die Müllgebührenkalkulation –
und im besonderen Maße darin eingestellte Verbrennungsgebühren – zweifelsfrei rechtens sei-
en.

Auch der stetige Vergleich der Verbrennungsentgelte des GKS mit anderen Müllheizkraftwer-
ken, und die Annahme, daß durch eine reine Orientierung am Markt selbst ungeprüfte Entgelte
zwangsläufig rechtens seien wird bereits dadurch widerlegt, daß der BayVGH dieser Ansicht in
seinem Urteil vom 02.03.2000 mit deutlichen Worten widersprochen hat.

Weitere Ausführen hierzu erübrigen sich, da an dieser Stelle nochmals auf die ausführlichen
Begründungen der unzulässig hohen Verbrennungsentgelte in der Klageniederschrift in vollem
Umfang Bezug genommen wird.
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Zu II. Punkt 2. des Widerspruchsbescheids:

Die beharrliche Behauptung der Regierung von Unterfranken, meine Berechnungen zu der
Verteilung der fixen und variablen Kosten - mit den mengenabhängigen Kosten von über 50 %
- seien nicht nachprüfbar, da eine klare Trennung zwischen variablen und fixen Kosten nicht
möglich wäre, stimmt nur insoweit, daß es keiner weiteren Überprüfung bedarf, ob die varia-
blen Kosten noch weiter über dem Anteil liegen, als es sich bereits aus den Zahlen ergibt, die
belegbar beweisen, daß der Anteil der variablen Kosten erheblich über 50 % liegt.

In der Haushaltsübersicht „7201 MUELLBESEITIGUNG“ (vgl. Anlage 5.18 der Klagenieder-
schrift) sind folgende variable Kosten bereits summarisch aufgelistet:

Rechnung Ansatz
1997  DM 1998  DM

WERTSTOFF-, SONDERMUELLENTSORGUNG 1.112.573 1.248.500
RESTMUELLENTSORGUNG 5.626.083 5.500.000
KOSTEN BIOMUELLENTSORGUNG    827.336    750.000

------------- -------------
Summe 7.565.992 7.498.500

Gesamtsumme der Ausgaben der Müllbeseitigung           13.431.389     13.652.747

Daraus errechnet sich bereits für diese 3 Ausgabenposten ein Anteil von  55,8% bzw. 54,9%.

Neben den Kosten für die Restmüllentsorgung (bezahlte Verbrennungsgebühren an das GKS),
die schon bisher von der Beklagten unstrittig als variable Kosten bestätigt wurden, sind auch
die beiden anderen Ausgabenposten uneingeschränkt zu den variablen Kosten hinzuzurechnen.

Die Kosten für die Wertstoff- und Sondermüllentsorgung in Höhe von 1.112.573 DM (Rech-
nung 1997) setzen sich hauptsächlich aus den Teilkosten der Untergruppen 3160 Altpapier
(766.814 DM), 3170 sonstige Wertstoffe (136.763 DM), 3150 Gartenabfälle (52.785 DM) und
im Restmüll enthaltene Wertstoffe (97.677 DM) zusammen (vgl. hierzu BAB-Ausgaben in
Anlage 5.13 der Klageniederschrift).

Daß diese Kosten keine Fixkosten sind, sondern mengenabhängig an verschiedene kleinere
Entsorgungsunternehmen entrichtet wurden, zeigt die Aufstellung der einzelnen Kostennach-
weise dieser Kostenstellen in den Anlagen 5.8, 5.9 und 5.10 der Klageniederschrift.

Die entscheidende Fehleinschätzung der Regierung von Unterfranken, daß die variablen Kosten
insgesamt unter 50 % lägen, resultiert wahrscheinlich darauf, daß die Regierung sich aus-
schließlich auf die alten Verfahren W 2 K 95.14 und W 2 K 98.986 des Verwaltungsgerichts
Würzburg gestützt hat. Die Regierung übersieht jedoch, daß in dem Verfahren W 2 K 98.986
vom Verwaltungsgericht Würzburg irrtümlich angenommen wurde, bei den Kosten für die
Biomüllentsorgung handele es sich vermutlich um Deponiekosten, die somit den fixen Kosten
hinzugerechnet werden müßten.
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Wie die Aufstellung im Kostennachweis der Kostenstelle 3140 indes zeigt (vgl. Anlage 5.7 der
Klageniederschrift), handelt es sich bei den Kosten von 827.336.- DM ausschließlich um die
Kosten, die an insgesamt drei Entsorgungsunternehmen für die Abholung des Bioabfalls vom
Kompostwerk bezahlt wurden. Die Abrechnung erfolgt genauso wie beim Altpapier über die
gewogene Abfallmenge.

Die daraus entstehenden Kosten sind somit unstrittig als variable Kosten anzusehen.

Wenn bereits die Gesamtkosten der Wertstoff- und Sondermüllbeseitigung, Restmüll- und
Biomüllentsorgung mit 7.565.992.- DM (Rechnung 1997) bei über 55 % der Gesamtausgaben
liegen, kommt es für die Entscheidung - daß die fixe Kosten nicht wie von der Beklagten be-
hauptet und in der Kalkulation als solche eingerechnet bei 55 % liegen (vgl. Gebührenkalkula-
tion 1998 Punkt 6) a)) – nicht mehr darauf an, um wie viel Prozent die variablen Kosten noch
höher anzusetzen seien. Wie die Beklagte in ihrer Kalkulation darauf kommt, die variablen Ko-
sten lägen lediglich bei 45 %, blieb bisher ungeklärt. Von der Beklagten ist hierzu eine Stel-
lungnahme abzugeben, aus der die von ihr gewählte Berechnung nachvollziehbar hervorgeht.

Die zusätzliche Einbeziehung von den Kosten für Kraftstoffe (106.628.- DM), Betriebsleistun-
gen an den Baubetriebshof und zu Gunsten der Benutzung der Gemeindestraßen (1.148.317.-
DM) und Teilkosten der Personalausgaben wäre bei meiner Berechnung zwar sicherlich not-
wendig, da nach der Lebenserfahrung auch diese Kosten proportional zu der in Anspruch ge-
nommenen Leistung steigen.

Solange aber schon die Ermittlung der absolut unstrittigen Kosten ergibt, daß die variablen Ko-
sten bei über 50 % liegen, bedarf es keiner weiteren Prüfung, daß eine Satzung, die nicht in der
Lage ist, die mengenabhängigen Kosten leistungsangemessen zu verteilen, bereits aus diesem
Grund unzulässig ist (vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom 30.01.1997, 2 S 1891/94).

Die Regierung von Unterfranken unterliegt auch in der weiteren Auslegung dieses Urteils, auf
das sie sich selbst in ihrem Widerspruch bezieht, außerdem einer Fehlinterpretation.

In dem Urteil wurde unter anderem festgestellt, daß selbst wenn zur Deckung von verbrauchsunabhän-
gigen Kosten (Vorhaltekosten) eine Grundgebühr erhoben wird - was jedoch vorliegend überhaupt
nicht der Fall ist -, diese so zu bemessen sei, daß neben ihr in der Mehrzahl der Fälle noch eine ange-
messene Abrechnung nach der tatsächlichen Benutzung stattfindet (vgl. Art. 8 Abs. 2 Satz 4
KAG). Ansonsten werden der Gleichheitssatz und das Äquivalenzprinzip verletzt. Wie die Regierung
von Unterfranken daraus schließt, eine genaue Aufteilung der Kosten in variable und fixe Anteile wäre
bei der Kalkulation des Gebührenmaßstabes der Stadt Schweinfurt nicht zu berücksichtigen, kann in
keinster Weise nachvollzogen werden.

Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich an dieser Stelle, da die Rechtslage durch die
höchstrichterliche Rechtsprechung bereits ausreichend geklärt ist, auf der sich auch das VGH
Bad.-Württ. Urteil vom 30.01.1997 als solches stützt.

Daß das Verwaltungsgericht Würzburg in dem Verfahren W 2 K 98.986 zu einer anderen Ent-
scheidung kam, als es durch die Anträge in der Klage zu diesem Komplex beantragt war, liegt
letztlich darin begründet, daß das VG damals die nicht unerheblichen „Sachkosten Biomüll“
mit 970.720.- DM den Fixkosten zugerechnet hatte, da es fälschlicherweise davon ausgegangen
war, daß es sich hier hauptsächlich um Pachtkosten für die Deponie handele.

Mit der oben genannten Darlegung des tatsächlichen Sachverhaltes sollten diese Unstimmig-
keiten nunmehr endgültig geklärt sein.
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Zu II. Punkt 3. des Widerspruchsbescheids:

Die Ausführungen der Regierung von Unterfranken, die Kosten der Bauschuttentsorgung in
Höhe von 11.200.- DM, die über die Kosten der Wertstoff- und Sondermüllentsorgung in die
Gebührenkalkulation eingeflossen sind, seien nicht zu beanstanden, da es sich um Kleinmengen
handele, die von Abfallbesitzern direkt am Recyclinghof abgegeben werden, müssen bereits
deshalb angezweifelt werden, da sich die Beklagte bisher geweigert hat, das notwendige Zah-
lenmaterial für eine Billigkeitskontrolle zur Verfügung zu stellen.

Bei einem Erörterungsgespräch im Baubetriebshof am 02.05.2001 (vgl. Aktennotiz in Anlage
zu diesem Schreiben) wollte ich eine genauere Aufschlüsselung der Kosten von 11.200.- DM
und die Vorlage einer Liste, aus der die entsprechenden Entsorgungskosten nachvollzogen wer-
den können.

Die Vorlage einer derartigen Liste und auch die Angabe, um welche Gesamtmenge im Jahr es
sich dabei handele, wurden von dem Leiter des Baubetriebshofes verweigert. Er verwies ledig-
lich auf die Möglichkeit, diese Zahlen beim Verwaltungsgericht Würzburg zu erfragen.

Um die Bauschuttmenge abschätzen zu können, die sich bei dem Entsorgungsbetrag von
11.200.- DM ergibt, wurde von mir am 03.05.2001 die Kosten für eine Tonne Bauschutt bei der
Bauschutt-Recycling-Schweinfurt GmbH erfragt. Auf dieses Entsorgungsunternehmen wird
auch im Schweinfurter Müllkalender verwiesen, wenn es um die Anlieferung von Bauschutt
geht, die über der Kleinmenge liegt, die der Recyclinghof annehmen darf.

Die derzeit gültige Gebühr liegt bei 17,50.- DM / to und beinhaltet bereits die gesetzliche
Mehrwertsteuer von 16%.

Bei 11.200.- DM ergibt sich eine Bauschuttmenge von ca. 640 to im Jahr.

Bei ca. 250 möglichen Tagen im Jahr, an denen Schweinfurter Bürger kleinere Mengen Bau-
schutt am Recyclinghof anliefern können, ergibt sich eine durchschnittliche Bauschuttmenge
von ca. 2,56 to pro Tag.

Bei einem Fassungsvermögen von ca. 10 Liter eines normal großen Abfallkübels und einem
spezifischem Gewicht von ca. 2,0 kg/l errechnet sich daraus ein Kübelgewicht von ca. 20 kg.

Um eine Menge von ca. 2,56 to pro Tag an den Recyclinghof anliefern zu können, die später
über den Baubetriebshof verrechnet wird, müßten täglich ca. 130 Kübel Bauschutt oder eine
vergleichbare Anzahl von Wasch- und Toilettenbecken angeliefert werden. Bei einer Anliefe-
rung mit einem normalen PKW entspricht diese Menge ca. 30 bis 35 PKW-Anfahrten täglich.

Es bestehen ernsthafte Zweifel, daß ein derart hohes Anlieferungsaufkommen durch Schwein-
furter Bürger tatsächlich besteht, zumal die Stadt Schweinfurt in ihrem Müllkalender ausdrück-
lich darauf hinweist, daß Bauschutt nur bis max. Kofferraumvolumen angenommen wird.
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Da sich der Leiter vom Baubetriebshof bisher geweigert hat, die tatsächliche Bauschuttmenge
zahlenmäßig zu beziffern, könnte es auch möglich sein, daß eine erheblich geringere Menge als
die oben errechneten 640 to im Jahr angeliefert werden. Im Umkehrschluß müßte jedoch eine
erhebliche höhere Vergütung an das Entsorgungsunternehmen erfolgt sein. Diese würde wie-
derum den Verdacht erwecken, daß die Stadt mit eigens ausgesuchten Entsorgungsunternehmen
Verträge abgeschlossen hat, die letztlich wie bei der Altpapier- und der Kompostentsorgung -
zum schweren Nachteil für das Gemeinwohl – zu einem wirtschaftlichen Schaden der Gebüh-
renschuldner und einem nicht zu vertretenden Vorteil für die ausgewählten Entsorgungsunter-
nehmen führen würde.

Eine genaue Überprüfung des Sachverhaltes muß letztlich durch das Verwaltungsgericht erfol-
gen.

Aus diesem Grund wird beantragt, daß der Beklagten auf richterliche Anordnung aufzuerlegen
ist, das entsprechende Zahlenmaterial nachvollziehbar vorzulegen.

Zusätzliche Unzulässigkeit in der Kalkulation der Müllgebühren der Stadt Schweinfurt:

Die Stadt Schweinfurt hat vor einigen Jahren den Bereich der DSD-Entsorgung aus der Ge-
samtkalkulation der Müllgebühren gelöst und dafür eine eigene Kostenstelle im Haushalt einge-
richtet. Dieser an sich zulässige Schritt wurde jedoch nicht völlig von der übrigen Müllbeseiti-
gung getrennt, da die Stadt Schweinfurt für das Einsammeln des DSD-Wertstoffe in Form von
gelben Säcken die Müllfahrzeuge und die Arbeitsleistungen der Müllwerker in Anspruch
nimmt.

Die Müllfahrzeuge werden von der Beklagten wie folgt benutzt:

§ Wöchentlich zum Einsammeln des Restmülls
§ Wöchentlich zum Einsammeln des Biomülls
§ Alle zwei Wochen zum Einsammeln der DSD-Müllsäcke

Somit entfällt auf das Einsammeln der DSD-Wertstoffe ein Fünftel der Nutzung der städtischen
Müllfahrzeuge.

Die jährlichen Gesamtkosten für die Benutzung, den Unterhalt und die sonstigen Kosten für die
Müllfahrzeuge errechnet sich wie folgt (Rechnung 1997):

Gesamtkosten Anteil Müllfahrzeuge

Abschreibungskosten 1997  743.024.- DM (*1)  202.445.- DM (*2)
Verzinsung d. Anlagekapitals 211.162.- DM (*1)   89.609.- DM (*2)
Kraftstoffe 106.628.- DM (*1) 106.628.- DM
KFZ-Steuer   29.507.- DM (*1)   29.507.- DM
KFZ-Versicherung   13.900.- DM (*1)   13.900.- DM
Betriebsleistungen an          1.148.317.- DM (*1)          1.148.317.- DM
(Baubetriebshof + Gemeindestraßen)
Personalausgaben           2.555.558.-DM (*1)     ca. 1.250.000.- DM (*3)

---------------------
2.840.406.- DM

(*1) = Anlage 5.17 und 5.18 von Klageniederschrift;
(*2) = BAB-Ausgaben;  (*3) = geschätzter Anteil für Fahrer und Müllwerker im Jahr;
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Aus der Gesamtsumme von ca. 2,8 Mio. DM für die Kosten der Benutzung der Müllfahrzeuge,
einschließlich Fahrer und Müllwerker, ergibt sich bei einer Nutzung von 20 % zum Einsam-
meln der gelben Säcke ein Betrag von ca. 560.000.- DM, der als Gutschrift in die Müllgebüh-
renkalkulation eingerechnet werden müßte.

Tatsächlich wird jedoch lediglich ein Betrag von ca. 250.000.- DM über die Verrechnung von
BETRIEBSLEISTUNGEN der Haushaltsstelle 7203 (DSD) den Müllgebühren gutgeschrieben
(vgl. Anlage 5.17 der Klageniederschrift), was noch nicht einmal 9 % der Gesamtsumme dar-
stellt.

Hinweis: Die Vergleichszahlen für den Ansatz 1999 in der Gesamtsumme 320.000.- DM (1997
307.956.- DM) zeigen die Aufteilung in die Gutschrift von 260.000.- DM aus dem Bereich
7203 (DSD) und jeweils 30.000.- DM aus den Haushaltsstellen 6301 (Straßenunterhalt) und
7301 (Märkte etc.). Da für die Rechnung 1997 keine Aufspaltung der Einzelposten vorliegt,
wurde eine proportionale Aufteilung für 1997 im Verhältnis der Zahlen von 1999 vorgenom-
men.
  

Nachdem mit dem Gutschriftbetrag auch nicht annähernd die Kosten für die tatsächliche Nut-
zung der Müllfahrzeuge zum Einsammeln der gelben Säcke gedeckt werden, ist auch diese für
die Gebührenkalkulation relevante Verrechnung zu beanstanden.

Falls die Beklagte den Fakten und Ausführungen meiner Klageniederschrift und dieses Schrei-
bens widersprechen sollte, so hat sie sämtliche Gegendarstellungen durch entsprechend nach-
prüfbare Beweismittel zu belegen.

Eine reine Bezugnahme auf Begründungen der Regierung von Unterfranken, die bisher aus-
nahmslos widerlegt wurden, müssen von vornherein als nicht ausreichend abgelehnt werden.

Die von mir nochmals dargelegten Fakten dokumentieren, daß der Grundbesitzabgabenbescheid
der Beklagten vom 05.10.1998 nicht rechtens ist.

Meinen gestellten Anträgen ist somit stattzugeben.

gez. Hildenbrand

Ich bitte um die Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens als Kurzmitteilung per Fax an Tel.
09721 / 32046 mit dem Dank für Ihre Bemühung.

Anlagen zu diesem Schriftsatz sind:

- Aktennotiz zur Besprechung im Baubetriebshof vom 02.05.2001
- 3 Abdrucke dieses Schreiben mit Aktennotiz als Anlage
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Bernd Hildenbrand                        Schweinfurt, den 16.01.2003
Geiersbergstraße 2
97422 Schweinfurt

Vorab als Fax am 16.01.2003 an: 0931 / 41995299

    Bayerisches
    Verwaltungsgericht Würzburg

    Burkarderstraße 26

    97082 Würzburg

Verwaltungsstreitsache

Bernd Hildenbrand, Schweinfurt

gegen Stadt Schweinfurt

wegen Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)

Az.: W 8 K 01.346

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Schreiben vom 27.12.2002, zugestellt am 30.12.2002, wird zur Vorbereitung der
mündlichen Hauptverhandlung am 27. Januar 2003, 09.00 Uhr, wie folgt Stellung genommen.

Seit meinem Schreiben vom 06.05.2001 an das VG Würzburg erhielt ich noch zwei Schreiben
zur Kenntnisnahme, die von der Beklagten an die Regierung von Unterfranken bzw. an das VG
Würzburg gesandt wurden und zu denen ich bisher noch keine Stellung genommen hatte. Der
Grund hierfür ist alleine die Tatsache, daß sowohl die Regierung von Unterfranken als auch die
Beklagte in der Vergangenheit durch extrem verzögerte Antwortschreiben das bisherige Ver-
fahren bereits erheblich verzögert haben und damit zurechnen war, daß auf jedes neue Schrei-
ben von mir wiederum Monate bis zu einer Stellungnahme der Gegenseite vergehen würden.
Da das wichtigste jedoch bereits in der Klageniederschrift und meinem Widerspruch enthalten
ist, wurde im weiteren bis zur Festsetzung des Hauptverhandlungstermins gewartet. Die jetzt
noch offenen Fragen sind gem. § 104 Abs. 1 VwGO in der mündlichen Verhandlung zu erör-
tern.

Nachfolgende Erklärungen werden lediglich zur Wahrung der Frist bereits jetzt abgegeben.
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Zum Schreiben der Beklagten vom 28.02.2001 an die Regierung von Unterfranken, mir zuge-
sandt vom VG Würzburg mit Anschreiben vom 11.06.2001:

Zu 1)

Die Beklagte bemängelt dazu, daß sich ein großer Teil meiner Begründung auf das Urteil vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 02. März 2000 stützt, und ich die für die Sachlage
zutreffenden Teile auszugsweise zitiert habe.

Dazu ist lediglich festzustellen, daß höchstrichterliche Entscheidungen selbstverständlich nicht
durch eigene Worte zu ersetzen sind, sondern genau so wortgetreu wiedergegeben werden sol-
len, wie sie klar und unmißverständlich im Urteil genannt wurden. Es wäre darüber hinaus auch
absolut unüblich, einem der Rechtslage uneingeschränkt gültigen Urteil eigene Kommentare
hinzuzufügen.

Die Beklagte stellt jedoch darauf ab, durch eine von ihr gewählte Interpretation die Fakten zu
verschleiern.

Es wurde zu keinem Zeitpunkt in Abrede gestellt, daß tatsächlich betriebsbedingte ansatzfähige
Kosten zur Kalkulation der Müllgebühren herangezogen werden müssen. Dazu zählen natürlich
auch an einen Dritten bezahlte Verbrennungskosten. Doch genau dazu hat der VGH in seinem
Urteil klargestellt, daß auch die Kosten für Fremdleistungen nur soweit einbezogen werden
dürfen, wie sie betriebsbedingt zur Leistungserstellung anfallen. Eben aus diesem Grund sind
auch die Kosten für die Behandlung von Abfällen durch Dritte nur bis zu der Höhe ansatzfähig,
wie diese für die tatsächlich in Anspruch genommene Leistung entstehen. Jede weitere darüber
hinausgehende Verrechnung von Kosten jeglicher Art - auch wenn diese der Beklagten rein
formell in Rechnung gestellt werden – ist ein Verstoß gegen das Kostenüberdeckungsverbot
gem. Art. 8 KAG.

Es kann daher nicht nachvollzogen werden, daß die Beklagte diese grundlegende Feststellung
des BayVGH durch die irrige Meinung ignoriert, dieses gelte nur, wenn ein Mitglied eines Ab-
fallzweckverbandes sich gegen den Abfallzweckverband wehrt, wenn dieser selbst wiederum
ungedeckte Kosten einer Müllverbrennungsanlage in eine Verbandsumlage eingerechnet hat.

Um weitere Wiederholungen zu vermeiden, wird hierzu auf mein Schreiben vom 06.05.2001 an
das VG Würzburg im vollen Umfang Bezug genommen.

Zu 2)

Auch hier versucht die Beklagte durch eigene Wortinterpretationen von der Tatsache abzulen-
ken, daß bei variablen Kosten von über 50% eine Satzung, die nicht in der Lage ist, die men-
genabhängigen Kosten leistungsangemessen zu verteilen, bereits aus diesem Grund unzulässig
ist. Auch zu diesem Punkt wurde in meinem Schreiben vom 06.05.2001 an das VG Würzburg
bereits ausführlich Stellung genommen. Deshalb wird im vollen Umfang darauf verwiesen.
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Zu 3)

Zu der Bauschuttmenge, die sich bei den von der Beklagten angesetzten Kosten in Höhe von
11.200.- DM ergibt und die sich aus Kleinstmengen von Bauschutt zusammensetzen soll, die
von Bürgern am Recyclinghof abgegeben werden, wurde gleichfalls in meinem Schreiben vom
06.05.2001 an das VG Würzburg bereits ausführlich Stellung genommen.

Das Schreiben der Beklagten vom 28.02.2001 an die Regierung von Unterfranken wurde von
der Regierung zum größten Teil als Begründung in den Widerspruchsbescheid vom 11.04.2001
übernommen.

Da mit meinem Schreiben vom 06.05.2001 an das VG Würzburg sämtliche Begründungen des
Widerspruchsbescheids zurückgewiesen wurden, wird nochmals auf mein Schreiben in vollem
Umfang Bezug genommen.

Zum Schreiben der Beklagten vom 01.06.2001 an das Bayerische Verwaltungsgericht Würz-
burg, mir zugesandt vom VG Würzburg mit Anschreiben vom 08.06.2001:

Auf der Seite 1 im ersten Abschnitt behauptet die Beklagte ohne jegliche Beweisvorlage, daß
nach ihrer Marktbeobachtung der Verbrennungspreis der GKS GmbH als nicht zu hoch anzuse-
hen sei.

Bei einem Vergleich der tatsächlichen Marktpreise und den „Verbrennungsgebühren“ wie sie
an die Stadt Schweinfurt verrechnet werden, beweisen bereits die Zahlen aus den Geschäftsbe-
richten der GKS GmbH und die veröffentlichen Zahlen der Beklagten, daß die GKS GmbH von
den an sie gebundenen „Vertragspartnern“ ein wesentlich höheres Entgelt verlangt.

Da obendrein die in den Geschäftsberichten der GKS GmbH (von mir überprüft von 1993 bis
2001) ausgewiesenen Verbrennungspreise durch die interne Quersubventionierungen der Fern-
wärme nicht nach dem Kostendeckungsprizip ermittelt werden, ist bewiesen, daß der verrech-
nete Verbrennungspreis der GKS GmbH völlig überhöht ist.

Und daran ändert auch kein Vergleich mit einer Müllverbrennungsanlage die eventuell noch
höhere Verbrennungspreise verlangt. Denn die Ursache, daß vertraglich gebundene Kommunen
immer höhere Verbrennungspreise bezahlen als die freien Anlieferer und diese somit auch noch
subventionieren müssen, liegt vermutlich in den Verträgen selbst, zumindest wenn die Ver-
tragspartner auch gleichzeitig Mitgesellschafter sind. Schließlich sind solche Miteigentümer
natürlich daran interessiert, ihre Bauschulden möglichst rasch – und innerhalb der Dauer der
Anlieferungsverträge - von den Bürgern getilgt zu bekommen, was gleichfalls aus den Ge-
schäftsberichten der GKS GmbH unzweideutig hervorgeht.

Eine detaillierte Darlegung des Sachverhaltes (mit entsprechend auch als Grafiken aufbereite-
tem Zahlenmaterial) erfolgt im Erörterungstermin der Hauptverhandlung.
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Auf der Seite 1 im zweiten Abschnitt behauptet die Beklagte, eine Aufteilung in fixe und varia-
ble Kosten gäbe es in der Müllgebührenkalkulation nicht.

Natürlich gibt es keine direkte Aufteilung der Müllgebühren in fixe und variable Gebühren, die
dann von den Gebührenpflichtigen getrennt zu verrichten wären. Aber die fixen und variablen
Kosten – von der Beklagten nach ihrem Ermessen aufgeteilt – fließen direkt in die Gebühren-
kalkulation ein. Unter Punkt 6) der Gebührenkalkulation „Ermittlung der Gebühr für die 80 l –
Tonne und die Gemeinschaftstonne“ werden diese sogar explizit für die Berechnung einer Ge-
meinschaftstonne herangezogen.

Wie die Beklagte somit behaupten kann, eine Aufteilung in fixe und variable Kosten gäbe es
nicht, zeigt allzu deutlich, daß die Beklagte mit Pauschalaussagen die Fakten vertuschen
möchte.

Zu den weiteren Ausführungen muß nachfolgend bemerkt werden:

Die Beklagte gibt an, die Kosten für Altpapier, Glas, Dosen, Problemabfall und Gartenabfall
zum damaligen Zeitpunkt als fixe Kosten angesehen zu haben, da die Abfuhr der fixen Stand-
orte nach festen Touren erfolge.

Wie bereits in der Hauptverhandlung am 09.02.2000 im Protokoll festgehalten, versucht die
Beklagte wiederholt mit Angabe falscher Tatsachen die Fakten zu verdrehen. Schon damals
wurde zunächst behauptet, die Sachkosten unter „Wertstoffe“ in Höhe von 848.003.- DM
(Rechnung 1996) seien die Kosten, die bei der Beseitigung von Kühlschränken, Fernseher, etc.
entstünden. Erst als ich die Beklagtenvertreter darauf hingewiesen hatte, daß dieses der Un-
wahrheit entspricht, weil davon alleine 765.222.- DM für die Altpapierentsorgung gezahlt wur-
de, nahm der Vertreter der Beklagten diese Behauptung zurück. Doch auch der anschließende
Versuch der Beklagten mißlang, derartige Kosten als Fixkosten zu deklarieren, da die Papier-
container im Rahmen einer festen Route angefahren würden. Diese ursprüngliche Behauptung
wurde gleichfalls revidiert, als ich die Beklagtenvertreter dazu aufgefordert hatte, dem Gericht
zu bestätigen, daß diese Kosten nach dem jeweils angefallenen Gewicht in Rechnung gestellt
werden und dieses auch über entsprechende Wiegescheine zu beweisen sei.

Daß die Beklagte erneut versucht die Tatsachen zu verschleiern, ist deshalb völlig unverständ-
lich.

In den Rechnungen von 1997 (aus BAB), als Grundlage der Gebührenkalkulation 1998, sind in
der Gesamtsumme „Wertstoffe“ in Höhe von 909.048.- DM unstrittig 766.814.- DM für die
Altpapierentsorgung enthalten, die gleichfalls über die entsorgte Menge gemäß Wiegescheine
verrechnet wurden.

Darüber hinaus liegen die Kosten der Biomüllentsorgung im Jahr 1997 bei 1.012.159.- DM (aus
BAB). Auch dieser Bereich enthält unstrittig 842.662.- DM, die weitgehendst an ein Entsor-
gungsunternehmen gezahlt wurden, das für die Abholung beim Kompostwerk ca. 150.- DM/to
dafür erhalten hat.

Daß die Verbrennungskosten in Höhe von 5.626.083.- DM variable Kosten sind, wird sicher-
lich auch die Beklagte nicht bestreiten wollen.
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Alleine die Gesamtsumme der absolut unstrittigen Anteile von variablen Kosten aus der BAB
in Höhe von 7.235.559.- DM (766.814.- DM + 842.662.- DM + 5.626.083.- DM) ergibt bei den
Gesamtausgaben in Höhe von 13.431.389.- DM einen Anteil von 53,8 %.

Eine weitere Diskussion über die von der Beklagten herangezogenen Beträge wie 669,88 DM,
2.560,19 DM etc. dürfte bei solch klaren Tatsachen gewiß hinfällig sein.

Auch die Beklagte wird wohl wissen, daß weitere Kosten wie z.B. die Verbrauchskosten der
Fahrzeuge mit zunehmendem Müllaufkommen gleichfalls steigen, was in der Natur der Sache
liegt. Schließlich hat auch ein Müllfahrzeug nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Und die
allgemeine Lebenserfahrung zeigt, daß mit einer zunehmenden Anzahl von Fahrten von den
Sammelstellen zur Müllverbrennung auch der dafür notwendige Kraftstoffverbrauch wächst.

Damit sollte die Beklagte akzeptieren, daß die variablen Kosten eben doch über 50% der Ge-
samtkosten liegen.

Aus diesem Grund erübrigt sich eine weitere Stellungnahme zu den Ausführungen der Beklag-
ten zu diesem Punkt.

Auf der Seite 2 im vorletzten und letzen Absatz versucht die Beklagte weiterhin den Vorwurf
der unzulässigen Kostenverrechnung für eine nicht nachvollziehbare Bauschuttentsorgung zu
entkräften.

Dazu muß folgendes erwidert werden:

Die Beklagte sagt, daß die Zahl von 11.200.- DM für die Bauschuttentsorgung aus dem Haus-
haltsansatz 1999 entnommen wurde, und es in dem Widerspruch nicht um dieses Haushaltsjahr
geht.

Dieses ist sachlich richtig und beruht auf der Tatsache, daß auf der Haushaltsübersicht der Be-
klagten, auf der einzig die Gegenüberstellung der Ansätze 1999 und 1998 und die Rechnung
von 1997 ersichtlich ist, kein direkter Hinweis zu finden war, zu welchem Ansatzjahr die unte-
ren Eintragungen gehören (vgl. hierzu Anlage 5.19 der Klageniederschrift). Diese Ergänzung
wurde anscheinend erst nachträglich hinzugefügt, so daß nicht erkennbar ist, zu welchem An-
satz diese Zahlen gehören. Diese Haushaltsübersicht ist jedoch für die Prüfung der Plausibilität
des Ansatzes 1998 im Vergleich der tatsächlichen Rechnungszahlen 1997 wichtig, da als Kal-
kulationsgrundlage der Müllgebühren für 1998 die Zahlen aus dem Jahr 1997 herangezogen
wurden.

Doch in den Ausführungen der Beklagten hierzu zeigt sich ein weiterer Widerspruch ihrer
Darlegung. Für die Kalkulation des Jahres 1998 ist nämlich richtiger Weise der Haushaltsansatz
1998 in Höhe von 8.000.- DM zu nehmen, und nicht der von der Beklagten im Schreiben zi-
tierte Haushaltsansatz von 1997.

Wenn jedoch das tatsächliche Abrechnungsergebnis für 1997 lediglich 4.975,73 DM war, wur-
de folglich in den Ansatz für das Jahr 1998 bewußt ein 60% höherer Betrag eingesetzt. Damit
ist bewiesen, daß in der Kalkulation mit Zahlen gerechnet wurde, die die tatsächlichen Kosten
bei weitem übersteigen.
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Daß die Beklagte mit einem derart überhöhten Betrag anscheinend grundsätzlich rechnet, zei-
gen nachfolgende Zahlen im Haushaltsansatz:

Ansatzjahr:     1997     1998     1999     2000     2001

Angesetzte Betrag: 9.500.- DM 8.000.- DM 11.200.- DM 13.000.- DM 13.000.- DM

Wenn die Beklagte das Abrechnungsergebnis von 1997 in Höhe von 4.975,73 DM als entla-
stenden Beweis heranziehen möchte, ist im Gegenzug bewiesen, daß im Ansatz bewußt mit
überhöhten Kosten gerechnet wird, was eindeutig ein Verstoß gegen das Kostendeckungsgebot
des KAG wäre.

Mit den vorgelegten Zahlen der Beklagten zu dem Abrechnungsergebnis der Bauschuttentsor-
gung wird die von mir vorgelegte Berechnung keinesfalls entkräftet, sondern muß lediglich in
folgenden Punkten erneut erörtert werden.

Bei meiner Anfrage am 03.05.2001 bei der Bauschutt-Recycling-Schweinfurt GmbH wurde mir
eine Gebühr von 17,50 DM / to genannt, die ich als Grundlage meiner weiteren Berechnung
nehmen mußte.

Aus den von der Beklagten vorgelegten Zahlen ergibt sich ein Preis von 4.975,73 DM / 336,7 to
= 14,78 DM / to. Dieser Preis liegt um ca. 15 % unter den von mir in der Rechnung benutzten
Kosten, was im Umkehrschluß eine entsprechend noch höhere Bauschuttmenge für die Ansatz-
zahlen ergeben würde.

Bei der im Ansatz 1998 eingesetzten Zahl von 8.000.- DM errechnet sich somit eine Bau-
schuttmenge von ca. 8.000 / 14,78 = 541 to im Jahr.

Bei ca. 250 möglichen Tagen im Jahr, an denen Schweinfurter Bürger kleinere Mengen Bau-
schutt am Recyclinghof anliefern können, ergibt sich somit eine durchschnittliche Bauschutt-
menge von ca. 2,16 to pro Tag!

Bei einem Fassungsvermögen von ca. 10 Liter eines normalen Abfallkübels und einem spezifi-
schen Gewicht von ca. 2,0 kg/l errechnet sich daraus ein Kübelgewicht von ca. 20 kg.

Um eine Menge von ca. 2,16 to pro Tag an den Recyclinghof anliefern zu können, müßten täg-
lich ca. 108 Kübel Bauschutt oder eine vergleichbare Anzahl von Wasch- und Toilettenbek-
ken angeliefert werden. Bei einer Anlieferung mit einem PKW entspricht diese Menge ca. 25 –
bis 30 PKW-Anfahrten täglich.

Auch der Hinweis der Beklagten, bei einer Besucherfrequenz bis zu 50 Fahrzeugen pro Stunde
seien solche Mengen nicht außergewöhnlich, sind als entlastende Erklärungen völlig undien-
lich. Die Beklagte verschweigt nämlich, aus welchem Grund die meisten Besucher zum Recy-
clinghof fahren.
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 Aus diesem Grund wurde von mir am 24.07.2001 in der Zeit von 09.20 – 11.55 Uhr vor dem
Kompostwerk Schweinfurt eine Befragung aller Fahrer von Privatfahrzeugen durchgeführt. Bis
auf eine Person waren alle anderen Personen bereit, mir Auskunft über den Anlaß ihrer Fahrt
zum Kompostwerk zu geben.

Der 24.07.2001 war ein ganz normaler Wochentag, mit durchschnittlich schönem Wetter. Es
wurde eine gut erreichbare Öffnungszeit des Kompostwerkes gewählt, damit auch möglichst
viele Besucher anzutreffen sind.

In der gesamten Zeit von 2,5 Std. wurden insgesamt 72 private Fahrzeuge registriert, was ein
durchschnittliches Fahrzeugaufkommen von ca. 29 Fahrzeuge/Stunde ergibt.

Während dieser Zeit waren jedoch nur zwei Fahrzeuge gekommen, die Bauschutt gebracht ha-
ben. Alle anderen Fahrzeuge hatten entweder Gartenabfälle, Biomüll, Sperrmüll und sonstige
Abfälle gebracht oder sich Kompost geholt.

Die detaillierte Aufstellung zeigt die Tabelle mit der Auswertung in der Anlage zu diesem
Schreiben.

Der gesamte Vorgang wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Eine Kopie als VHS-
Kassette wird dem Gericht in der Verhandlung übergeben.

Aus den gezeigten Tatsachen ergibt sich, daß auf Grund der Öffnungszeiten bei einer einfachen
Hochrechnung mit allerhöchstens 15 Fahrzeugen/Tag zu rechnen ist, die tatsächlich Bauschutt
anliefern. Da diese Zahlen jedoch sicherlich nicht in Wintermonaten und während den Ferien-
zeiten erreicht werden, liegt der Durchschnittswert auf jeden Fall erheblich darunter.

Den Behauptungen der Beklagten, ihre angesetzten Zahlen für die Bauschuttentsorgung seien
plausibel, stehen die genannten Fakten entgegen.

Daß die Beklagte zur Untermauerung ihrer Behauptungen einen absolut Nichts aussagenden
Wiegeschein über 3,60 to vorlegt aus dem noch nicht einmal hervorgeht aus welchen Zeitraum
diese angelieferte Menge stammt, zeigt überdeutlich, daß die Beklagte nicht in der Lage ist,
eine halbwegs plausible Erklärung abzugeben.

Ohne eine tatsächliche nachprüfbare und belegte Berechnung bleiben sämtliche Aussagen der
Beklagten weiterhin zweifelhaft.

Auf der Seite 3 im Schreiben der Beklagten vom 01.06.2001 bezieht sich die Beklagte auf die
beigefügte Kopie einer der Rechnungen für die Abfuhr von DSD-Leichtverpackungen, aus der
völlig zusammenhanglos lediglich ein Gesamtbetrag von 33.283,80 DM ersichtlich ist. Falls es
sich dabei um den Betrag für einen Abrechnungsmonat handeln sollte und es - wie die Beklagte
in ihrem Schreiben festgestellt hat – keine signifikanten Schwankungen in der Anzahl der
Standorte oder Mengen gibt, so würde sich bei einer Hochrechnung auf ein Jahr ein Betrag von
399.405,60 DM ergeben. Ein solcher Betrag ist nicht annähernd in irgendeinem Zusammenhang
mit einer DSD-Gutschrift zu finden.
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Die Beklagte sollte sich deshalb darauf beschränken, in sich geschlossene und nachprüfbare
Zahlen vorzulegen, bei der es jedem Beteiligten möglich ist, die vorgetragenen Schritte auch
nachzuvollziehen.

Im übrigen sollte die Beklagte in der Lage sein, zumindest für ein Jahr die tatsächlichen Rech-
nungszahlen so zusammenzustellen, daß damit eine Billigkeitskontrolle durchgeführt werden
kann. Obwohl die Beklagte über genaueste Abrechnungszahlen vom Jahr 1997 verfügt, stellt
sie gleichfalls lediglich vereinfachte Berechnungen an und verweist nur darauf, daß ihre über-
schlägige Berechnung jedoch jederzeit zu belegen sei.

Die Beklagte ist deshalb dazu aufzufordern, zum mündlichen Erörterungstermin konkrete Be-
rechnungszahlen vorzulegen.

In dem Zusammenhang muß auch nochmals darauf hingewiesen werden, daß die Kalkulation
der Müllgebühren für das Jahr 1998 und den Folgejahren alleine auf einer Hochrechnung von
Annahmen beruht, bei der es ausschließlich um eine Prognose geht, ob die Überschüsse aus den
Vorjahren auch tatsächlich in den Folgejahren abgebaut werden.

Das im KAG festgelegte Kostendeckungsprinzip besteht aber zum Schutz des Bürgers vor einer
unerlaubten Kostenüberdeckung bei Gebühren, die im Benutzungszwang erhoben werden.

Seitdem der Widerspruch eingelegt wurde, hat die Beklagte bis heute keine echte aber sicher-
lich notwendige Globalkalkulation vorgelegt, mit der zumindest im nachhinein geprüft werden
kann, ob die zunächst „gegriffenen“ Gebührensätze auch gerechtfertigt und die Abgabensätze
objektiv richtig, d.h. nicht zu hoch waren und zu keiner unzulässigen Aufwandsüberdeckung
geführt haben.

Eine solche auf den Zeitpunkt des Gebührenerlasses zurückbezogene Nachkalkulation hat bis-
her nicht stattgefunden bzw. wurde von der Beklagten bisher nicht als Beweismittel vorgelegt.

Durch eine fehlende Globalkalkulation ist noch nicht einmal nachprüfbar, ob die bis 1997 auf-
gelaufenen Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren auch tatsächlich an die Gebührenschuldner
zurückgeflossen sind.



ABDRUCK !

Klage_N03 -9 -

Zusammenfassend werden zu der Verhandlung am 27. Januar 2003 nochmals folgende Anträge
gestellt:

1) Der Abgabenbescheid der Beklagten vom 05.10.1998 für die öffentliche Abfallentsorgung
der Stadt Schweinfurt ist aus materiell-rechtlichen Gründen als nichtig bezüglich der Müll-
gebühren zu erklären, da die Einwände gegen die rechtliche Zulässigkeit ausreichend be-
gründet sind. Die tatsächlichen Müllgebühren sind neu zu berechnen.

2) Der Widerspruchsbescheid der Regierung von Unterfranken vom 11.04.2001 ist aufzuhe-
ben.

3) Die zu viel in Rechnung gestellten Müllgebühren sind von der Beklagten ab dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Abgabenbescheid für die gesamte bisherige Gültigkeitsdauer nebst
4% Zinsen zurückzuzahlen. Ebenso sind die Kosten für den Widerspruchsbescheid von der
Regierung von Unterfranken nebst 4% Zinsen zurückzuzahlen.

4) Der Beklagten sind unabhängig vom Ausgang des Verfahrens die Kosten des Rechtsstreites
gem. § 161 Abs. 3 VwGO aufzuerlegen, da ich vor Klageerhebung mit einer Bescheidung
rechnen durfte.

Damit der Sachverhalt auch endgültig geklärt werden kann, sind der Beklagten bis zur Ver-
handlung die Herbeischaffung folgender Unterlagen bzw. die Abgabe von entsprechenden Er-
klärungen aufzuerlegen:

A) Die Beklagte hat in der Funktion als Gesellschafter der GKS GmbH und durch die Ober-
bürgermeisterin als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung eine detaillierte Kalkulati-
on des Verbrennungspreises vorzulegen, bei der eine Aufteilung der Kosten in die Bereiche
Kohle/Fernwärme und Müllverbrennung ersichtlich ist.

B) Da ich 11.10.2000 dem Finanzamt Schweinfurt meine Kontrollübersicht über die Bilanz-
zahlen der GKS GmbH aus den Geschäftsjahren 1994 bis 1999 vorgelegt habe, mit der eine
eventuelle Unzulässigkeit der Abschreibung in der angesetzten Höhe geprüft werden kann,
ist von der Beklagten eine Erklärung abzugeben, ob gegen die GKS GmbH auf Grund mei-
ner Meldung Ermittlungen laufen oder eingeleitet sind.

C) Falls die Beklagte sich zu einer Aussage hierzu weigert, ist im Amtshilfeverfahren beim
Finanzamt Schweinfurt oder bei der Oberfinanzdirektion in Nürnberg zu erfragen, ob es ir-
gendwelche Ermittlungen gegen die GKS GmbH auf Grund meiner Mitteilung eingeleitet
wurden.

Meine Auswertungen der Geschäftsberichte der GKS GmbH und die sich daraus ergebenden
Schlüsse werde ich im Erörterungstermin vortragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hildenbrand

PS: Dieses Schreiben geht zunächst als Fax vorab an das VG. Das Original und die Abdrucke
folgen auf dem Postweg.

Anlagen zu diesem Schriftsatz sind:

- Auswertung der Besucherbefragung am Kompostwerk Schweinfurt
- 3 Abdrucke dieses Schreiben mit Anlage


